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 Alte Bäume sind in besonderem Maße erhaltenswert. Sie prägen unsere Umwelt, haben eine 

positive Wirkung auf Menschen und sind ein unentbehrlicher Lebensraum für viele Tierarten. 

 Alte Bäume benötigen in Städten und Dörfern eine sorgsame Pflege, um sie als Lebensraum 

zu erhalten und dennoch die Verkehrssicherung zu gewährleisten. 

 Sehr viele der in alten Bäumen lebenden Tierarten sind gefährdet. Artenschutzrechtliche 

Regelungen dienen dem besonderen und strengen Schutz dieser Tierarten und ihrer 

Lebensstätten. 

 Der gesetzliche Artenschutz ist bei der Baumpflege und Verkehrssicherung verpflichtend. 

Verstöße sind eine Ordnungswidrigkeit und können nach § 69 und 71 BNatSchG mit 

empfindlichen Geldstrafen, schlimmstenfalls Freiheitsstrafen, geahndet werden. 

 Insbesondere für den besonderen Artenschutz gilt, dass keine Absicht vorliegen muss, um 

eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Ausreden („habe ich nicht gesehen, gewußt…“) gelten 

nicht. 

 Aus sachlichen und rechtlichen Gründen ist es erforderlich, dass sich Baumkontrolleure und 

Baumpfleger hinsichtlich des Artenschutzes fortbilden. Für spezielle artenschutzrechtliche 

Fragen müssen Experten zu Rate gezogen werden. 

 Jeder Konfliktfall erfordert eine eigene sachliche Abwägung und Entscheidung zwischen 

Verkehrssicherung und Artenschutz. Der formale Weg (artenschutzrechtliche Prüfung,  

Prüfung der Ausnahme gemäß § 45) muss auch bei „Gefahr im Verzug“ eingehalten werden. 

 Nach dem Bundesnaturschutzgesetz gilt das Prinzip der Vermeidung einer 

artenschutzrechtlichen Betroffenheit vor einer möglichen Minimierung. Bevor ein Baum gefällt 

wird, müssen die Alternativen abgewogen werden. 

 Sorgsame Baumkontrollen berücksichtigen den Artenschutz bereits im Prüfprotokoll. 

 Bei unvermeidbaren Baumpflegearbeiten oder Fällungen sind Baumkontrollen nach dem 

jeweils aktuellen Stand der Technik durchzuführen, um eine direkte Gefährdung von 

besonders geschützten Tierarten zu vermeiden. 

 Für Flächeneigentümer gilt das Prinzip der artenschutzrechtlichen Vorsorge. Hierzu zählen: 

Erweiterung des Kenntnisstandes zu besonders und streng geschützten Tierarten, Markierung 

und Registrierung artenschutzrechtlich relevanter Bäume,  bei Wegeplanungen und 

Bauvorhaben auf alte Baumbestände achten uvm.. 
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1. Einführung 

Mit zunehmendem Alter werden Bäume nicht nur mächtiger und eindrucksvoller, sondern es entstehen 

Lebensräume, die von einer Vielzahl von Tierarten besiedelt werden. Ohne Rindenspalten, Höhlungen 

und Totholz wären viele wildlebenden Säugetiere, Vögel und Insekten in unserer Landschaft nicht 

vorhanden. Aufgrund ihrer Seltenheit und Gefährdung sind diese Tierarten europarechtlich sowie nach 

deutscher Gesetzgebung besonders oder streng geschützt. Gleiches gilt dann entsprechend auch für 

den alten Baum, der eine solche Fortpflanzungs- und Ruhestätte gesetzlich geschützter Arten 

beherbergt.   

Alte Bäume stehen im Siedlungsraum in Parkanlagen, Friedhöfen, auf öffentlichen Plätzen oder in 

Alleen. Für den Besitzer der Fläche, auf der ein alter Baum steht und ebenso für Baumkontrolleure 

und Baumpfleger besteht eine Verpflichtung zur Verkehrssicherung, um Sach- und vor allem 

Personenschäden vorzubeugen. Aus den rechtlichen Anforderungen des Artenschutzes sowie der 

Verpflichtung zur Verkehrssicherung können sich Konflikte ergeben, die objektiv und unter Abwägung 

aller Sachverhalte gelöst werden müssen. 

Ziel des vorliegenden Leitfadens ist es, praxisbezogen die Menschen zu informieren, die beruflich oder 

auch aufgrund ehrenamtlichen Engagements nach Lösungswegen zu dem Konfliktfeld Artenschutz und 

Verkehrssicherung suchen. Nach einer Darstellung der rechtlichen Situation werden fachliche Hinweise 

zur Entstehung und Struktur von Baumhöhlen sowie zu Baumhöhlen bewohnenden Tierarten 

vorgestellt. Erkennungsmerkmale von Baumhöhlen und ihrer Bewohner sollen den Blick für diesen 

Lebensraum schärfen. Abschließend werden mögliche Lösungswege allgemein sowie an Fallbeispielen 

vorgestellt. In den weiterführenden Hinweisen finden Sie eine Materialiensammlung zum Themenfeld 

Artenschutz in alten Baumbeständen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Verwendung: Dieser Leitfaden hat nicht den Anspruch vollständig zu sein. Angesichts der Vielzahl 

von Tierarten an und in Bäumen kann er nur den Blick schärfen und aufmerksam machen. Es besteht 

darüber hinaus die Verpflichtung sich weiter sachkundig zu machen oder sich entsprechenden Rat von 

Experten einzuholen. Hierzu sind im Anhang weitere Hinweise gegeben. 

Insgesamt soll der Leitfaden auf den alten Baum als Lebensraum hinweisen und einen sorgsamen 

Umgang damit fördern. Die besondere Gewichtung des gesetzlichen Artenschutzes ist dabei ein 

wichtiges Erfordernis, sollte jedoch nicht die alleinige Motivation bei der behutsamen Baumpflege sein. 
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2. Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Verkehrssicherungspflicht ergeben sich im Gegensatz zum 

Artenschutz nicht direkt aus einem Gesetz, sondern aus der unmittelbar aktuellen Rechtsprechung. 

Aktuelles Beispiel ist das Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 2. 10. 2012 - VI ZR 311/1. Darin 

heißt es u.a.: 

„Zu berücksichtigen ist jedoch, dass nicht jeder abstrakten Gefahr vorbeugend begegnet werden 

kann. Ein allgemeines Verbot, andere nicht zu gefährden, wäre utopisch. Eine Verkehrssicherung, die 

jede Schädigung ausschließt, ist im praktischen Leben nicht erreichbar.“ 

Das Urteil behandelt die waldtypischen Gefahren und hinsichtlich der Verkehrssicherung das Maß der 

Vorsorge durch den Waldbesitzer. Unter anderem heißt es  „dass den Waldbesitzer grundsätzlich keine 

Pflicht trifft, den Verkehr auf Waldwegen gegen waldtypische Gefahren zu sichern.“ Der 

Bundesgerichtshof nimmt den Waldbesucher selber auch in Verantwortung: „Da der Waldbesucher 

den Wald auf eigene Gefahr nutzt, ist eine Haftung des Waldbesitzers für waldtypische Gefahren 

ausgeschlossen.“   

Das vorgenannte Urteil regelt den zukünftigen Umgang mit der Verkehrssicherung nicht grundsätzlich, 

ist jedoch zumindest für Wälder schon ein wesentlicher Fortschritt in der Lösung des Problems.   

Artenschutzrechtliche Vorgaben sind im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ausgeführt. Es 

wird unterschieden in „Allgemeine Vorschriften“ (§§ 37 und 38), den „Allgemeinen Artenschutz“  (v.a. 

§ 39) sowie den „Besonderen Artenschutz“ der §§ 44 und 45. Mit dem „Besonderen Artenschutz“ hat 

der Gesetzgeber internationale Verpflichtungen, die sich aus der Europäischen Vogelschutzrichtlinie 

2009/147/EG, der Fauna-Flora-Habitat(FFH-)Richtlinie und der Umweltschadensrichtlinie 2004/35/EG 

ergeben, umgesetzt.  

Auflagen des „Allgemeinen Artenschutzes“ sind eindeutig und in der Regel einfach umzusetzen. 

Danach ist es verboten wild lebende Tiere mutwillig oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu 

verletzen, zu töten oder ihre Lebensstätten zu zerstören (§ 39 Abs. 1, Nrn. 1 und 3). Ebenso ist es 

nach § 39 Abs. 5, Nr. 2 verboten 

„Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten 

Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 01. März 

bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- 

und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von 

Bäumen.“ 

Weitere Hinweise zum Gehölzschnitt finden Sie unter: http://www.bfn.de/0320_gehoelzschnitt.html. 
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Die gesetzlichen Vorgaben des „Besonderen Artenschutzes“ sind in § 44 und 45 BNatSchG 

formuliert und wesentlich relevanter im möglichen Konfliktfeld Artenschutz und Verkehrssicherung. 

Zitat:  

 (1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

(…)“ 

Alle Verbote für besonders geschützte Arten gelten ebenso für die streng geschützten Arten, da es 

sich dabei um eine gestaffelte Zuordnung handelt (s.u.).  

Welche Arten sind besonders und streng geschützt? 

Dies ist grundsätzlich in § 7 BNatSchG näher definiert. Das Bundesamt für Naturschutz hat im 

Internet eine Dokumentation der besonders und streng geschützten Arten veröffentlicht: 

www.wisia.de. Eine Auswahl regelmäßig in oder an Bäumen anzutreffender Arten zeigt folgende 

Tabelle: 
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Tab. 1: Auswahl rechtlich relevanter Baumhöhlen bewohnender Tierarten. Alle „streng geschützten 

Arten“ sind gleichzeitig „besonders geschützt“. 

 Besonders geschützte Arten Besonders und streng geschützte 

Arten 

Insekten Hirschkäfer (Lucanus cervus) Eremit (Osmoderma eremita) 

Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer 
(Limoniscus violaceus)  

Eichenheldbock (Cerambyx cerdo) 

 Scharlachkäfer (Cucujus 
cinnaberinus) 

Vögel 

alle europäischen Vogelarten 

Grauspecht (Picus canus) 

Grünspecht (Picus viridis) 

Halsbandschnäpper (Ficedula 
albicollis) 

Mittelspecht (Dendrocopos medius) 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

Wendehals (Jynx torquilla) 

Fledermäuse  Alle europäischen Fledermausarten 

Andere Säugetiere  Haselmaus (Muscardinus 
avellanarius) 

 

Wichtiger Unterschied des „Besonderen Artenschutzes“ zum „Allgemeinen Artenschutz“ ist, dass die 

Verbote beim besonderen Artenschutz unabhängig von der Motivation des Handelnden sind und somit 

auch bei einem „vernünftigen“ Grund greifen, sofern keine Ausnahmen nach den Absätzen 4 und 5 

gegeben sind. (Kratsch 2011).  

Abgesehen vom Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) gelten alle Verbotstatbestände 

individuenbezogen, d.h. die Verbote beziehen sich auf jedes einzelne Tier der geschützten Art und es 

kommt nicht darauf an, ob dessen Tötung oder die Zerstörung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 

Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Population der Art hat. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG greift demgegenüber nicht bereits bei der 

Störung eines einzelnen Tiers, sondern dann, wenn sich der Erhaltungszustand der „lokalen 

Population“ verschlechtert. Diese Dimension ist bei Fledermäusen unter Umständen sehr schnell 

erreicht, z.B. beim Nachweis bzw. der Gefährdung einer Wochenstubenkolonie (Runge et al. 2010).  

Für den Höhlenbaumschutz ist der Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Bedeutung. Durch 

verschiedene Urteile bestätigt, ist die „Fortpflanzungsstätte“ nicht nur der aktuell besetzte, sondern 

auch regelmäßig wieder genutzte Brutplatz (BVerwG, 21.06.2006, 9 A 28.05), unerheblich ist dabei ob 

der Brutplatz von immer demselben Brutpaar oder von anderen Brutpaaren geschützter Arten 
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aufgesucht wird (OVG Berlin-Brandenburg, 05.03.2007, 11 S 19.07). Darüber hinaus müssen 

„Ruhestätten“ (auch Wohnstätten) nicht ganzjährig genutzt werden, ausreichend ist eine regelmäßige 

Nutzung während eines beträchtlichen Teil des Jahres. Dies gilt auch für den Brutplatz von Zugvögeln 

während derer winterlichen Abwesenheit, sofern sie zu ihrem Nest wiederkehren (OVG Hamburg, 

21.11.2005, 2 Bs 19/05; LG Hechingen, 29.12.1994, 3 S 29/94). Ebenso gilt dies für 

Wochenstubenbäume von Fledermäusen, wenn sie im Winterschlaf sind oder für Winterschlafbäume, 

wenn die Fledermäuse in den Sommerlebensräumen sind. 

In Absatz 5 des § 44 BNatSchG wird geregelt, dass für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und 

Landschaft die Verbotstatbestände der Punkte 1 und 3 nicht gelten, wenn 

„(…) die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden.“ 

Das Bundesverwaltungsgericht hat inzwischen (Urt. v. 14.07.2011, 9 A 12/10) allerdings klargestellt, 

dass die Legalausnahme des § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG nur für den Fall der Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gilt (sofern solche im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

vorhanden sind, so dass die betroffenen Tiere diese ohne weiteres anstelle der verloren gehenden 

bislang genutzten Lebensstätten nutzen können). Die Legalausnahme ist aber nicht anwendbar, 

soweit eine Realisierung des Tötungstatbestandes zu befürchten ist. Die vorrangig zu beachtende 

Vorgaben aus Art. 12 der FFH-Richtlinie bzw. aus Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie lassen eine 

Ausnahme insofern nur bei Vorliegen der weiteren Ausnahmevoraussetzungen zu (§ 45 Abs. 7, Art. 

16 FFH-RL, Art. 9 VS-RL). 

Als Fallbeispiel kann angenommen werden, dass in einem Baumhöhlenkomplex von 40 und mehr 

Baumhöhlen, die eine Fledermauskolonie im Wechsel während der Sommermonate nutzt, nicht jeder 

Verlust einer Höhle zum vollständigen Verlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätte führt, da alle 40 

wiederkehrenden in ihrer Gesamtheit als solche angesehen werden. Die Schwierigkeit für den 

Baumbesitzer respektive Baumpfleger besteht jedoch darin nachzuweisen, dass es für die Kolonie eine 

ausreichende Anzahl an geeigneten Ausweichhöhlen gibt.   

Dieser Nachweis ist durch eine fachlich hinterlegte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zu führen. 

Im Zweifelsfall sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (sogenannte CEF – continouos ecological 

function – Maßnahmen) vorzunehmen. Eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbeständen ist ebenfalls möglich, allerdings ist dann mindestens die Gefahr von „Leib und 

Leben“ nachzuweisen.  
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In § 45 Absatz 7 heißt es: 

(7) Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im Fall 

des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des § 

44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

(…) 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 

Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der 

Richtlinie 92/43/EWG [FFH-Richtlinie] und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind zu 

beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsverordnung 

zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere 

Landesbehörden übertragen. 

Die Klärung der Ausnahmevoraussetzungen sind über die oben bereits genannte artenschutzrechtliche 

Prüfung oder einen anderen, rechtlich sauberen und mit der Naturschutzbehörde abgestimmten Weg 

sicherzustellen.  

Liegen die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme i.S.v. § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht vor, 

so kann unter Umständen die Erteilung einer Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG in Betracht 

kommen. 

In § 67 Abs. 2 BNatSchG heißt es: 

Von den Verboten des (…)§ 44 (…) kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn die 

Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde. 

Eine Belastung kann allerdings nur in besonders gelagerten Einzelfällen als „unzumutbar“ anerkannt 

werden. In der Kommentarliteratur heißt es (hier aus Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG (2. Aufl.), 

§ 67, Rn. 14): Die Behörde muss bei der Prüfung der Zumutbarkeit die Bewertung des Gesetzgebers 

beachten. Solche Konsequenzen der Verbotstatbestände, die bei allen oder den meisten Betroffenen 

vorhersehbar sind, werden mithin als zumutbar eingestuft. Der Befreiungstatbestand greift somit nur 

als mögliches Korrektiv für grundstücksbezogene Besonderheiten. Subjektive (personenbezogene) 

Umstände - wie etwa persönliche, finanzielle, familiäre Bedingungen - können hingegen grundsätzlich 

keine Härte begründen und mithin keine Befreiung rechtfertigen. Anderes gilt nur ausnahmsweise 

dann, wenn es im konkreten Fall zu Beeinträchtigungen der Person/des Grundstückseigentümers 

kommt, die deutlich über die "normalerweise" zu erwartenden Auswirkungen der Norm hinausgehen. 
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Wenn es zu einer ungleich schweren Belastung als dem „Normalfall“ der Belastung kommt, so kann 

der Grad der Unzumutbarkeit erreicht werden. Dann kann eine Befreiung erteilt werden.  

Duldungspflicht Verstöße gegen den Artenschutz 

Verstöße gegen den Artenschutz sind gemäß § 69 BNatSchG als Ordnungswidrigkeit anzusehen. 

Es können empfindliche Geldstrafen ausgesprochen werde, im Falle von wiederholten und 

gewohnheitsmäßigen Verstößen gegen den Artenschutz sind sogar Freiheitsstrafen denkbar (§ 71 

BNatSchG). 

Für Konfliktfälle, die weniger der Verkehrssicherungspflicht als vielmehr der Willkür des Baumbesitzers 

entspringen (z.B. Baumfällung wegen Laubanfall), ist zu bedenken, dass es seitens des 

Flächeninhabers/Baumbesitzers eine Duldungspflicht gemäß § 65 BNatSchG gibt. Dies gilt dann, 

wenn die Naturschutzmaßnahme von besonderem Wert ist (Erhalt artenschutzrechtlich relevanter 

Bäume) und die Duldung nicht zu einer unzumutbaren Einschränkung bei der Nutzung des 

Grundstücks führt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsequenzen für die Baumpflege und Verkehrssicherung  

Der Artenschutz hat rechtlich einen hohen Stellenwert und es gibt keinen allgemeinen Grundsatz 

und keine Gesetzesgrundlage, die der Verkehrssicherungspflicht Vorrang vor den Anforderungen 

des gesetzlichen Artenschutzes einräumt. Formal-rechtlich hat der Artenschutz Vorrang vor der 

ständigen Rechtsprechung, mit der die Verkehrssicherung geregelt wird. Die Gerichte messen dem 

Artenschutz in der Regel einen sehr hohen Stellenwert in der Abwägung bei. 

 Verstöße gegen den Artenschutz sind eine Ordnungswidrigkeit und können nach § 69 

BNatSchG mit empfindlichen Geldstrafen geahndet werden, schlimmstenfalls im Falle 

wiederholter Verstöße sogar mit Freiheitsstrafen (§71 BNatSchG).  

 Insbesondere für den besonderen Artenschutz gilt, dass keine Absicht vorliegen muss, um 

eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Dies bedeutet im Umkehrschluß, dass man sich nicht 

mit Ausreden („habe ich nicht gesehen, gewußt…“) herausreden kann.  

 Konflikte zwischen Artenschutz und Verkehrssicherung erfordern jeweils eine eigene 

sachliche Abwägung und Entscheidung. Der formale Weg (artenschutzrechtliche Prüfung, 

Beantragung einer Ausnahme (§ 45 Abs. 7) bzw. einer Befreiung (§ 67 Abs. 2) muss 

eingehalten werden.   

 Aus sachlichen und rechtlichen Gründen ist es erforderlich, dass sich der 

Baumkontrolleur/Baumpfleger hinsichtlich des Artenschutzes fortbildet. Für die 

Beantwortung artenschutzrechtlicher Fragen sollte ansonsten ein entsprechender Experte 

zu Rate gezogen werden. 
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3. Informationen zum Lebensraum Baumhöhle 

Natürliche Baumhöhlen gibt es in zahlreichen Varianten, die sich schon je nach Entstehung 

unterscheiden und sich abhängig von zahlreichen Faktoren in unterschiedlichster Weise 

weiterentwickeln. Das Spektrum reicht von kurzlebigen Kleinhöhlen in stehendem Totholz bis hin zu 

mehrere Kubikmeter umfassenden Hohlräumen, die im Laufe von Jahrzehnten in lebenden Altbäumen 

gewachsen sind. Im Folgenden sollen kurz die wichtigsten Höhlentypen, ihre Gestalt und 

Eigenschaften sowie die daraus resultierende Eignung für unterschiedliche Arten und Nutzungsformen 

vorgestellt werden.  

3.1 Entstehung von Baumhöhlen 

Der Entstehung von Baumhöhlen gehen in der Regel Rinden- oder Stammverletzungen voraus 

(Fällungs-, Ästungs-, Sturm-, Blitz- und Frostschäden oder der aktive Bau v.a. durch Spechte). Sind 

diese Verletzungen nur oberflächlich, geht die Holzentwicklung nach der Bildung eines neuen 

Abschlussgewebes ungestört weiter, wird die Wachstumszone oder das Kambium geschädigt, versucht 

der Baum durch Überwallung die Wunde zu schließen. Gelingt dies dem Baum nicht, können 

holzzersetzende Pilze eindringen und mit dem Holzabbau die Höhle weiter vergrößern. Bestimmte 

Holzpilzarten sind auf die Besiedelung lebender Bäume mit intakten Transpirations- und 

Assimilatströmen spezialisiert und leben parasitisch an ihren Wirtsbäumen und treiben die 

Höhlenentwicklung voran. Bei Spechthöhlen ist immer wieder zu beobachten, dass die Überwallung 

des Baumes durch den Specht wieder abgehackt wird, sodass es dem Baum nicht möglich ist, die 

Wunde zu schließen. Während die Zersetzung im Stamminneren weitergeht, bleiben die äußeren 

Holzschichten meist unbeeinträchtigt, sodass der Baum noch viele Jahre bis Jahrzehnte am Leben 

bleiben kann und in dieser Zeit den Lebensraum Baumhöhle bietet.  

   
Abb. 1: Überwallter und nahezu zugewachsener Astabbruch (a), vom Specht offen gehaltene Höhle 

mit frischen Hackspuren (Pfeile) an einer Platane (b) sowie teilweise erfolgreich überwallte 

Spechthöhle an einer Eiche (c).  

b a c 
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Die, je nach Entstehungsgeschichte, unterschiedlich gestalteten Höhlen können unterschieden werden 

in Spechthöhlen, Astabbrüche, Spalten im Holzkörper und sich lösende Rinde meist absterbender 

Bäume. Letzteres gehört nicht zu den klassischen Baumhöhlen im Holzkörper, ist aber ein häufig 

genutztes Versteck z.B. von Vogel- und Fledermausarten und damit von gleicher ökologischer wie 

naturschutzrechtlicher Relevanz.  

3.2 Spechthöhlen  

Spechte sind aktive Höhlenbauer, die zudem von holzzersetzenden Organismen profitieren. Zur Anlage 

ihrer Höhle suchen Spechte Bäume gezielt nach vorgeschädigten Stellen ab (Blume 1961, 1990). 

Zunächst legen sie mehrere und nur wenige cm lange Initialhöhlen an, die dann von Fäulniserregern 

besiedelt werden und nach einiger Zeit unter vereinfachten Bedingungen weiter bearbeitet werden 

können. Je nach Spechtart sind die Höhlen unterschiedlich dimensioniert. Alle Spechthöhlen haben 

einen klar definierten Rand und sind artspezifisch rund oder oval. Oft sind an Spechthöhlen frische 

Hack- und Bearbeitungsspuren am Höhleneingang zu erkennen (Vgl. Abb. 1b, Abb. 2a, Abb. 5). 

Abhängig von der vorkommenden Dichte der Spechte sind Buntspechthöhlen am häufigsten zu finden, 

am auffälligsten sind die großen ovalen Schwarzspechthöhlen. Der Wendehals gehört ebenfalls zur 

Familie der Spechte, baut seine Höhlen aber nicht selbst, sondern greift auf bestehende Hohlräume 

und Höhlen anderer Spechtarten zurück. Ihn findet man vor allem in Streuobstwiesen und offenen 

parkartigen Landschaften. Da Spechte ihre Höhlen oft in vorgeschädigtem Holz anlegen, findet man 

sie immer wieder in Astabbrüchen, Spalten oder in auffälligen Rindenverletzungen. 

   

Abb. 2: Spechthöhlen in Astabbrüchen (a) (b) und in einer Spalte (c). Es sind frische Hackspuren eines 

Spechtes zu erkennen (heller Ring in a) und eine blanke Stelle rechts des Höhleneingangs, die von 

einem Höhlenbewohner beim rein- und rausschlüpfen entstanden sein kann (c).  

 

 

b a c 
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Spechte legen ihre Höhlen immer so an, dass sich unter dem Einflugloch der Brutraum befindet, der je 

nach Art 10 bis 65 cm tief ist. In ihrer weiteren Entwicklung und verbunden mit dem natürlichen 

Dickenwachstum der Bäume sowie einsetzenden Fäulnisprozessen, vergrößert sich der Innenraum und 

verändert seine Gestalt und Eigenschaften. Dieser Vorgang braucht Jahre oder Jahrzehnte, Günther & 

Hellmann (1995) beschreiben, dass der Innenraumdurchmesser von regelmäßig vermessenen 

Buntspechthöhlen durchschnittlich 0,14 cm pro Jahr wuchs. Eine Buntspechthöhle mit durchschnittlich 

12 cm Innendurchmesser braucht also weit über ein Jahrzehnt bis sie ein für die Sekundärnutzer 

attraktives Innenraumvolumen erreicht (bei Mauerseglern beispielsweise 20 cm Innendurchmesser, ≙ 

60 Jahre Wuchszeit).  

 

Abb. 3: Spechte legen ihren Brutraum unter dem Einflugloch 

an. Im Laufe von Jahren erweitert sich die Höhle nach oben 

und wird für Fledermäuse attraktiv. 

 

Das Anlegen neuer Spechthöhlen dauert je nach Specht durchschnittlich neun Tage (Kleinspecht) bis 

über vier Wochen (Schwarzspecht). Obwohl viele Spechte jahrelang die gleiche Bruthöhle nutzen 

(Schwarzspechte nutzen wenn möglich eine Höhle länger als zehn Jahre) und immer wieder auch alte 

Höhlen aufsuchen und diese Instandsetzen, werden von allen Arten regelmäßig neue Höhlen angelegt. 

Der Kleinspecht legt beispielsweise bis zu fünf Höhlen pro Jahr an und nutzt als Schlafplatz nicht 

unbedingt alte Bruthöhlen, sondern eigens gezimmerte Schlafhöhlen.  

Im Folgenden werden kurz die weit verbreiteten Spechtarten, ihre Habitatansprüche sowie die von 

ihnen zum Höhlenbau bevorzugten Bäume und Bedingungen vorgestellt sowie das Aussehen ihrer 

Höhlen charakterisiert. 
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Schwarzspecht 

Habitat: Kann in nahezu allen Waldtypen brüten, bevorzugt ältere Buchenwälder mit eingestreuten 

Nadelbäumen. Aufgrund seiner Reviergröße von ≥ 400 ha braucht er entsprechend große und 

unzerschnittene Waldflächen.  

Höhlenlage: Fast ausschließlich in Buchen mit BHD > 40 cm, deutlich seltener in anderen Baumarten, 

am Stamm unterhalb des ersten Astes, freier Anflug muss gewährleistet sein, oft an forstpathologisch 

auffälligen Stellen (Vgl. Abb. 4b).  

Höhle: Größte bei uns vorkommende Spechthöhle, oval, oft oben rundbogig und unten fast horizontal. 

Charakteristische Form mit Tropfkante (oberer Höhleneingang) und Wasserschenkel (unterer 

Höhleneingang) zum Abhalten des Wassers, das den glatten Stamm herab fließt. Glutz von Blotzheim 

& Bauer (2001) beschreiben, dass bewohnte Brut- und Schlafhöhlen typische Nutzungsspuren 

aufweisen (Vgl. Abb. 4a).  

 

  
Abb. 4: Aktuell vom Schwarzspecht genutzte Höhle mit vom Schwanz blankgescheuertem Fleck unter 

dem Einflugloch und halbkreisförmigen Kratzspuren am Loch (a), in Schadstelle angelegte 

Schwarzspechthöhle, die aktuell nicht vom Schwarzspecht genutzt wird und deren Ränder langsam 

zuwachsen (b). 

 

Buntspecht 

Habitat: Nahezu alle Waldtypen, auch schon in kleineren Baumgruppen, Gärten, Parks etc.. 

Höhlenlage: In Stämmen oder starken Seitenästen, meist in geschädigtem Holz oder an 

wachstumsgestörten Stellen, nicht in morschem Holz, an Weichhölzern auch in gesundem Holz.  

Höhle: Kreisrund, Bruthöhlen weisen im Gegensatz zu Schlafhöhlen oft einen mehr oder weniger 

deutlich herabgezogenen Unterrand auf.  

ca. 12 cm 

ca. 9 cm 
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Abb. 5: Aktuell vom Buntspecht genutzte Höhlen: Initialhöhle (a) und neu angelegte Höhlen (b) mit 

herabgezogenem Unterrand, ältere Höhle (beginnende Umwallung zu erkennen), an der der 

Höhlenrand nachbearbeitet wurde (c). 

Mittelspecht 

Habitat: Naturnahe Wälder mit hochstämmigem Altholz, bevorzugt Eiche. 

Höhlenlage: In Stämmen oder starken Ästen von Laubhölzern, nur ausnahmsweise Nadelhölzern. Baut 

häufiger Höhlen in starken Seitenästen. Höhlen werden immer in geschädigtem, mehr oder weniger 

ausgefaultem, Holz angelegt. 

Höhle: Etwas höher als breit.  

Kleinspecht 

Habitat: Parkartige oder lichte Laub- und Mischwaldbestände sowie Nadelwälder mit 

Laubholzbeimischung (gerne auch in Parks, Obstgärten, Friedhöfe, Vorgärten). 

Höhlenlage: In Stämmen oder Ästen (dann liegt der Höhleneingang an der Astunterseite) von 

Weichhölzern und Bäumen mit rissiger Rinde. Gewöhnlich in totem oder morschem Holz. 

Höhle: Kreisrund oder leicht oval (höher als breit).  

Grauspecht 

Habitat: Typisch für aufgelockerte alte Mischwaldbestände, Auwälder, auch in Parkanlagen, 

Obstgärten und Friedhöfen. 

Höhlenlage: Am Stamm von Buchen, Eichen, Auwaldhölzern oder Obstbäumen. Selten am glatten 

Stamm, eher am oberen Ende von Überwallungen, unter ausgefaulten Astabbrüchen oder in 

Astlöchern. Gerne auch an der Unterseite geneigter Bäume. 

Höhle: Elliptisch (etwas breiter als hoch).  

ca. 5 cm 

ca. 4 cm 

ca. 3 cm 

ca. 5,5 cm 

ca. 6 cm 

b a c 
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Grünspecht 

Habitat: Höhlen häufig im Wald, Tagesaktivität vor allem in angrenzenden Parklandschaften, Gärten 

und halboffenen Landschaften wie Streuobstwiesen und Ackerbaugebiete mit Feldgehölzen. 

Höhlenlage: An Fäulnisherden von Buchen, Eichen, anderen Laubhölzern und gerne auch 

Obstbäumen. Insgesamt werden selten neue Höhlen gezimmert und oft auch die Höhlen anderer 

Spechtarten übernommen.  

Höhle: Kreisrund oder leicht oval (etwas höher als breit).  

 

3.3 Astabbrüche  

Brechen Äste ab, können an der Abbruchstelle Pilze eindringen und die Höhlenentstehung befördern. 

Bei kleineren Höhlen sind die Bäume in der Lage, die Abbruchstelle durch Überwallung zu schließen. 

Höhlen, die durch Astabbrüche entstehen, sind in ihrer Form und Größe sehr unterschiedlich, weisen 

aber oft einen stehengebliebenen Wall um den abgebrochenen Ast auf. Meist faulen Astabbrüche 

zunächst nach unten aus und bilden Wassertaschen (Phytotelma) mit eigenen faunistischen 

Lebensgemeinschaften, die längst noch nicht vollständig untersucht sind.  

 

Abb. 6: Entstehung von Höhlen durch Astabbrüche. Zeichnung von A. Dettwiler 

(Pro natura & Schweizer Vogelschutz 1998) 

 

Sind Astabbrüche nahezu kreisrund, sind sie manchmal schwer von teilweise überwallten 

Spechthöhlen zu unterscheiden. Meistens ist anhand der Struktur der den Astabbruch umgebenden 

Rinde zu erkennen, ob es sich um einen Astabbruch oder eine Spechthöhle handelt (Vgl. Abb. 7, Abb. 

8).  

 ca. 6 cm 
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Abb. 7: Astabbrüche von unterschiedlicher Form und Größe. Gut zu erkennen ist die veränderte 

Rindenstruktur um den Astabbruch. Besonders deutliche Hinweise darauf, dass es sich bei der Höhle 

um einen Astabbruch handelt geben die „Chinesenbärte“ (Winkelnarben) der Buchen (d).  

   

Abb. 8: Der Vergleich dieser Astabbrüche (bzw. bevorstehender Astabbrüche) und der in unmittelbarer 

Nähe gelegenen Spechthöhlen zeigt die Unterschiede in der die Verletzungen umgebenen Rinde (a) 

(b). Die überwallte Spechthöhle könnte man auf den ersten Blick mit einem Astabbruch verwechseln, 

es fehlt jedoch der für Astabbrüche typische „Chinesenbart“ (c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

b a c 

b a c d 
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3.4 Spalten  

Spalten entstehen durch vertikale Verletzungen, insbesondere durch Zwieselabbrüche, Fällungs- und 

Frostschäden oder Blitzeinschläge sowie durch Schub- und Torsionskräfte bei Windeinwirkung. In der 

Regel sind Spalten mindestens 30 cm lang, können aber mehrere Meter Länge erreichen. Trotz 

schmaler Öffnungen, verfügen sie teilweise über überraschend große Innenräume wenn die 

Verletzung sehr tief gewesen ist. Spaltenquartiere faulen meist zunächst nach oben aus. Sie kommen 

an allen Baumarten vor, besonders oft an den glatten Rinden von Hainbuchen und Buchen.  

    

Abb. 9: Verschiedene Spaltenquartiere: Stammfußspalte mit Baumpilzen (a), Spalte mit Kratzspuren 

am oberen Höhleneingang, die auf einen Tierbesatz hindeuten (b), Spechthöhlen in einer bis zum 

Kernholz offenen Spalte (d). 

 

3.5 Rindenquartiere  

An älteren Bäumen mit rissiger Rinde, typischerweise an grobborkigen Baumarten wie Eiche, Esche 

oder Ulme, kommt es immer wieder vor, dass die Rinde über größere Flächen vom Stamm des 

Baumes absteht. Unter der abstehenden Rinde entstehen schmale Spalten und Hohlräume, die von 

einigen Vogel- und Fledermausarten als Versteck genutzt werden. Im Vergleich zu Höhlen im 

Holzkörper sind diese Verstecke von geringerer Lebensdauer und besonders sensibel gegenüber 

mechanischen Einwirkungen.  

b a c d 
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Abb. 10: Typische Rindenquartiere: Hinter der vom Stamm abstehenden Rinde leben sehr oft z.B. 

Baumläufer, Bartfledermäuse und die Mopsfledermaus (a). Hinter der relativ kleinen Rindenscholle am 

Seitenast im mittleren Bild hingen einige Nymphenfledermäuse (b), hinter der Rindenspalte am Stamm 

einer absterbenden Eiche zahlreiche Kleine Bartfledermäuse (c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b a c 
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3.6 Lage der Höhlen am Baum 

Grundsätzlich muss man in allen Baumabschnitten mit besiedelten Höhlen rechnen, wobei die 

günstigste Zeit für das Absuchen der Bäume die laubfreie Zeit ist. Oft gut zu entdecken sind 

Spechthöhlen am unbeasteten Stamm. Schon schwieriger ist es, Höhlen an Seitenästen, in der Krone 

oder erst Recht am belaubten Stamm zu finden. Selbst bei Baumhöhlenkartierungen, die ausnahmslos 

zur unbelaubten Zeit stattfinden müssen, werden nicht alle Höhlen in der Krone entdeckt. Besenderte 

Fledermäuse zeigen immer wieder, dass dort geeignete Quartiere zu finden sind.  

  

  

 

Abb. 11: Lage von Baumhöhlen, die nicht auf den ersten Blick zu entdecken sind. Bei der Suche nach 

Höhlen müssen Bäume daher von allen Seiten und von unterschiedlichen Entfernungen, idealerweise 

bei günstigen Lichtbedingungen und zur laubfreien Zeit angeschaut werden. 

b a 

c d 
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4. Ökologie und Lebensraumansprüche von Baumhöhlen bewohnenden 
Tierarten 

Ebenso breit wie das Spektrum unterschiedlicher Höhlentypen ist das Spektrum der Höhlen nutzenden 

Tierarten. Neben den Wirbeltieren und Insekten, auf die im Folgenden näher eingegangen wird, sind 

in den Höhlen und ihrem morschen Holz holzzersetzende Pilze, Moose und Flechten beteiligt, unter 

ihnen auch zahlreiche gefährdete und seltene Arten. Den Holzpilzen kommt bei der Holzzersetzung 

eine Schlüsselrolle zu, da durch sie die weitere Besiedlung z.B. von Insekten erst ermöglicht wird. Da 

Insekten die meisten Enzyme, die zum Aufschluss des Holzes notwendig sind, nicht bilden können, 

sind sie auf andere Organismen angewiesen. Pilze, Hefen oder Bakterien schließen die Lignin- und 

Zellulosebestandteile der Biomasse auf und versorgen die Insektenlarven außerdem mit bestimmten 

Spurenelementen, Aminosäuren, Vitaminen etc. (z.B. Möller 2005). 

Aufgrund der Vielzahl an Höhlennutzern und Nutzungsformen, kann eine Baumhöhle zu jeder Zeit im 

Jahr besetzt sein. Je nach Nutzungsform, werden die Höhlen regelmäßig, unregelmäßig oder über 

einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren (z.B. Käferlarven) gar nicht verlassen. Wenn die Tiere 

dann noch versteckt leben (beispielsweise Insekten im Höhlenmulm) oder nachtaktiv sind 

(Fledermäuse, Bilche), ist es schwer, von außen zu beurteilen, ob eine Höhle aktuell genutzt wird oder 

nicht. 

 

Abb. 12: Im Jahresverlauf werden Baumhöhlen von zahlreichen unterschiedlichen Arten zu 

unterschiedlichen Zwecken genutzt. Es gibt keine Zeit im Jahr, in der man generell annehmen könnte, 

eine Höhle sei leer. 

 

Baumhöhlen werden in einem permanenten Wechsel von unterschiedlichen Höhlenbewohnern 

genutzt. Oftmals ist dieser Wechsel essentiell für die laufende Nutzbarkeit der Höhle. So beschreibt 

Frank (1994) beispielsweise eine Wasserfledermaus-Höhle, die durch den Kot und Urin der Tiere so 

aufgefüllt war, dass dieser aus der Höhle lief und die Höhle für die Wasserfledermäuse nicht mehr 

länger nutzbar war. Nach dem Auszug der Wasserfledermäuse besiedelten zahlreiche 

Zweiflüglerlarven die Kotmasse, so dass innerhalb von vier Wochen mehrere Zentimeter Kot abgebaut 

wurden und die Höhle wieder für die Fledermäuse nutzbar war. Eine ähnliche Funktion wie den 

Insekten kommt den Baumpilzen zu, die eine wichtige Rolle im Abbau organischen Materials und der 

Erweiterung der Höhlen spielen. Ebenso die hartnäckige Höhlenbearbeitung der Spechte und das 
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Ausräumen von Nistmaterial o.ä. (durch Spechte, Kleiber oder andere Arten) ist für die weitere 

Nutzbarkeit der Höhle von entscheidender Bedeutung. Diese Beispiele zeigen die Nutzungsdynamik 

des Lebensraumes Baumhöhle und inwiefern die unterschiedlichen Baumhöhlenbewohner voneinander 

abhängig sind und den Nutzungskreislauf ermöglichen.  

 

 

Abb. 13: Nutzungsentwicklung einer Spechthöhle (nach Frank 1994):  

a: Specht beim Schlagen der Höhle, b: Specht bei der Brut, c: Specht hat die Höhle verlassen, 

Ausfaulung nach oben beginnt, d: Fledermäuse nutzen die nach oben ausgefaulte Höhle, e: 

Fledermäuse haben die Höhle verlassen, Höhle ist bis zum Rand des Einflugloches mit Kot gefüllt, der 

von Insekten und Insektenlarven besiedelt ist, f: Fortschreitender Kot-Abbau durch Insekten und 

Insekten-Larven, g: Kot ist weitgehend abgebaut, Fledermäuse besiedeln wiederum die Höhle 

 

In den folgenden Unterkapiteln werden die wichtigsten Höhlen nutzenden Tierarten vorgestellt. Im 

Mittelpunkt der Betrachtung stehen jeweils die Höhle und die Ansprüche des Höhlennutzers an diese.   

 

4.1 Insekten  

Da alte Bäume und Baumhöhlen von einer enorm großen Anzahl von Insekten genutzt werden, 

können hier nur einige wenige Arten exemplarisch vorgestellt werden, der Schwerpunkt liegt auf den 

streng geschützten Arten. 

Für die Artengruppe der Käfer hat insbesondere Alt- und Totholz eine herausragende Bedeutung und 

bietet in vielerlei Hinsicht Lebensraum: Als Entwicklungsraum, zur Nahrungssuche, Überwinterung, 

Besonnungs- sowie Paarungsplatz. Unter den Alt- und Totholzarten sind vor allem die Familien der 

Schnell-, Pracht-, Bock-, Blatthorn- und Hirschkäfer mit zahlreichen gefährdeten Arten vertreten.  

Weiss & Köhler (2005) wiesen bei Erfolgskontrollen von Totholzschutzmaßnahmen 16 bis 62 

Totholzkäferarten sowie 35 bis 733 Individuen pro Totholzbaum nach. Knapp 50 % dieser Arten 

gelten als selten oder nur lokal vorkommend, über 20 % als gefährdet.  
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In alten Bäumen des Siedlungsraums sollen nachfolgend stellvertretend für eine Vielzahl von Käfern 

mit ähnlichen Lebensgewohnheiten die streng geschützten Arten Eichenheldbock Cerambyx cerdo 

sowie Eremit Osmoderma eremita vorgestellt werden. 

Der Eichenheldbock ist ein auffällig großer Bockkäfer, der nur noch in wenigen wärmegetönten 

Regionen Deutschlands nachgewiesen ist. Er ist monophag an Eichen gebunden und wird meist an der 

Stieleiche Quercus robur, gelegentlich an der Traubeneiche Quercus petraea gefunden. Er legt seine 

Eier in Rindenspalten, woraufhin sich die Larven durch die Rinde und den Bast in das Splintholz 

einfressen. Die Larve überwintert mindestens zweimal, die Generationsdauer beträgt 3-5 Jahre. In 

dieser Zeit ist die Käferlarve immobil an den Baum gebunden. Der erwachsene Käfer fliegt ebenfalls 

nicht weit und muss zur Eiablage in wenigen Metern Entfernung bereits den nächsten geeigneten 

Baum vorfinden. Die Käfer leben an vorgeschädigten, teils besonnten Alteichen in Parkanlagen, Alleen, 

Auwaldresten und Alteichenwäldern. 

Der Eremit oder Juchtenkäfer ist wie der Eichenheldbock ein Käfer alter Wälder und 

Waldstandorte, der jedoch vor allem in alten Baumbeständen im Siedlungsraum überlebt hat. Er zählt 

zur Familie der Rosenkäfer. Der Käfer lebt ebenso wie die Larven in mehrjährigen Mulmhöhlen von 

Laubbäumen, v.a. Eiche, Buche, Linde sowie in Kopfweiden und Obstbäumen. Ebenso werden 

Platanen, Esskastanien und Robinien besiedelt. Die Käfer sind extrem Brutbaumtreu und zeigen nur 

eine geringe Ausbreitungstendenz. Geeignete Bäume müssen also idealerweise in direkter 

Nachbarschaft zu einem besiedelten Baum stehen. Die Entwicklung vom Ei zum Käfer ist 

temperaturabhängig und dauert 3-4 Jahre.  

  

Abb. 14: Markante Käfer wie Eremit (links) oder Eichenheldbock stehen stellvertretend für eine Fauna 

der alten, an Totholz und Mulmhöhlen reichen Bäumen (Fotos: Claus Wurst, Katharina Schieber).  
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Abb. 15: Eiche und Kopfweide mit Mulmhöhlen und Vorkommen des Eremit Osmoderma eremita 

(Fotos: Claus Wurst).  

Neben den Käfern sind die sozialen Insekten oftmals angetroffene Bewohner von Baumhöhlen. 

Bekannt sind vor allem die Wespen mit der Hornisse als besonders auffälliger Art sowie die 

Honigbienen. Ein wesentlicher Unterschied in der Ökologie besteht darin, dass die Bienen mehrjährige 

Völker und Nestbauten bilden, während bei den Hornissen die Königin überwintert und im 

kommenden Jahr an einem neuen Ort ein neues Nest und ein neues Volk gründet. Hornissen leben 

räuberisch und erbeuten eine Vielzahl von Insektenarten, die an Bäumen leben. Die Honigbiene lebt 

vom Nektar der Blütenpflanzen. 

 

 

 

Abb. 16: Soziale Insektenarten bilden 

Staaten in hohlen Bäumen. Diese werden 

jährlich neu errichtet, wie bei der Hornisse 

(im Bild) oder über Jahre besiedelt und 

ausgebaut wie bei der Honigbiene. 
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4.2 Vögel  

Da alle europäischen Vogelarten nach §§ 7 und 44 f. des Bundesnaturschutzgesetzes besonders 

geschützt sind, bedarf die Artengruppe der Vögel bei allen Maßnahmen an Bäumen besonderer 

Aufmerksamkeit. In Europa sind über 50 Vogelarten bekannt, die eine funktionale Abhängigkeit von 

Baumhöhlen aufweisen. Von besonderer Bedeutung ist die Baumhöhle als Brutplatz, sie dient 

weiterhin als sicherer Schlafplatz und Nahrungsquelle. Je nach Vogelart unterscheiden sich die 

Ansprüche an Aussehen und Größe der Höhle. Viele der Höhlenbrüter sind höhlentreu und nutzen 

häufig über mehrere Jahre oder für mehrere Jahresbruten dieselbe Höhle. Generell sind primäre und 

sekundäre Höhlennutzer zu unterscheiden. Primäre Höhlennutzer sind Arten, die in der Lage sind, sich 

ihre Höhlen selbst zu bauen. Zu ihnen gehören in Deutschland in erster Linie die Echten Spechte, eine 

Unterfamilie der Spechte sowie einige Meisenarten, die ebenfalls in der Lage sind, in morschem Holz 

Höhlungen anzulegen oder bestehende zu erweitern. Zu den sekundären Höhlennutzern gehören all 

die Arten, die bereits vorhandene Höhlen nutzen. Hierzu zählt auch der Wendehals (Unterfamilie der 

Spechte).  

 

 

 

 

a b 

c 
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Abb. 17: Von Vögeln genutzte Baumhöhlen: Spechthöhle in Astabbruch mit Star (a), Aus einer 

Spechthöhle schauende Hohltaube (b), Kleinspecht in seiner Bruthöhle (c), vom Buntspecht 

nachbearbeiteter Astabbruch mit Blaumeise (d), Spalte mit jungen Kohlmeisen (e) (Fotos: b und c 

Thomas Stephan) 

 

4.2.1 Primäre Höhlennutzer  

Primäre Höhlennutzer sind in der Lage, ihre Höhlen selbst anzulegen. Spechte legen als einzige Arten 

relativ großvolumige Höhlen an und sind damit von großer Bedeutung für die zahlreichen 

Sekundärnutzer. In Deutschland kommen sieben Arten der Echten Spechte vor: Schwarzspecht, Grau- 

und Grünspecht, Buntspecht, Mittelspecht, Kleinspecht und Dreizehenspecht. Der häufigste Specht ist 

der Buntspecht, der daher den Großteil der Spechthöhlen liefert. Schwarz- und Grünspecht kommen in 

Deutschland ebenfalls regelmäßig vor. Der Dreizehenspecht ist in Deutschland auf Brutvorkommen im 

Alpenraum, im Bayerischen Wald und seit einigen Jahren im Schwarzwald und Fichtelgebirge 

beschränkt. Er bevorzugt totholzreiche Nadelwälder und ist überwiegend in Höhenlagen über 1000 m 

zu finden. Während der Buntspecht zu den Generalisten gehört und in seiner Habitatwahl weniger 

anspruchsvoll ist, sind Schwarz- und Mittelspecht Spezialisten, die bezüglich ihres Nahrungsspektrums 

und bei der Auswahl ihrer Brutbäume deutlich anspruchsvoller sind. Alle Spechtarten sind auf Holz in 

Form von Jung-, Alt- und Totholz angewiesen, das sie nicht nur zur Anlage ihrer Brut- und 

Schlafhöhlen benötigen, sondern auch zum Nahrungserwerb (Hacken und Stochern nach Insekten, 

Ringeln zur Saftaufnahme), Werkzeuggebrauch (Spechtschmiede: Zapfen werden in Spalten gesteckt 

und die Samen herausgepickt) sowie zur Balz und Kommunikation (Singwarte, Trommeln) (Abb. 18). 

d e 
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Die enge Bindung der Spechte an das Leben an und in Bäumen wird in zahlreichen äußeren 

Merkmalen und Anpassungen deutlich: Die besondere Anordnung der Fußkrallen und die besonders 

stabilen Federkiele im Stützschwanz ermöglichen es dem Specht, sich auch an senkrechten Stämmen 

festzuhalten und schnell zu klettern. Mit dem spitzen und stabilen Schnabel sucht der Specht klopfend 

und hackend unter der Rinde und in morschem Holz nach Nahrung (wobei er die Insekten mit seiner 

langen, klebrigen und mit Haken besetzten Zunge aus dem Holz klauben kann), kann die Bäume zur  

Saftaufnahme ringeln und seine Bruthöhlen zimmern. Eine besondere Knorpelmasse im Kopf des 

Spechtes verhindert, dass das Gehirn durch die harten Schläge geschädigt wird.  

Die Spechte und deren Ansprüche an Habitat und Höhlenbaum werden schon in Kapitel 3.2 

beschrieben. Entsprechend der anderen Artkapitel ist hier nur eine tabellarische Übersicht (Tab. 8) 

dargestellt, die die wichtigsten Aspekte, v.a. in Hinblick auf die Funktion der Baumhöhle sowie die 

Charakteristika des Höhlenbaums / der Höhle. 

 

 

 

Abb. 18: Bindung der Spechte an das Leben  

im und am Baum  
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Tab. 2: Funktion und Gestalt der Baumhöhlen bei Primärhöhlennutzern 

Art Habitat 
Funktion(en) 

der Höhle 
Ansprüche an den Brutbaum/ Charakteristika 

der Höhle 

Buntspecht Wälder, Gärten, 

Feldgehölze, Parks, 
Friedhöfe  

Brutplatz Höhlen am Stamm oder starken Seitenästen 

Flugloch ca. 5 cm Durchmesser, 
Innenraumtiefe 20-50 cm, Innendurchmesser 

8-17 cm 

Schlafplatz Häufig ehemalige Bruthöhle, die nicht mehr 
optimal gestaltet ist oder weniger gründlich 

angelegte eigene Schlafhöhlen 

Haubenmeise Nadelholzreiche 
Wälder, Parks, 

Gärten 

Schlaf- und 
Brutplatz 

Alle Baumarten, bevorzugt Nadelholz 

Eigene Höhlen in morschen Stämmen (häufig 

wenige Meter über Boden vom Sturm 
gebrochene Strünke mit Höhleneingang von 

oben), erweitert Astabbrüche oder 

Spechtinitialhöhlen  

Höhlen mit verdecktem Einflugloch werden 

bevorzugt 

Flugloch von unregelmäßiger Form ca. 3 x 

5,5 cm, Innenraumtiefe ca. 11–18 cm  

Kleinspecht Lichte Wälder mit 
alten grobborkigen 

Laubbäumen, 

Streuobstwiesen 

Brutplatz Höhlen am Stamm oder Seitenästen 

Flugloch ca. 3 cm Durchmesser, 

Innenraumtiefe 10-22 cm, Innendurchmesser 

ca. 11 cm 

Schlafplatz wie Bruthöhle, aber weiter vom Wald 

entfernt, niedriger am Baum gelegen und 
Flugloch etwas größer  

Mittelspecht Wälder mit viel Alt- 

und Totholz, 

Auwälder  

Brutplatz Höhlen am Stamm oder starken Seitenästen 

Flugloch 3-4 cm Durchmesser, 

Innenraumtiefe 21-34 cm, Innendurchmesser 
ca. 12 cm 

Teilw. auch ehemalige Buntspechthöhlen 
oder erweiterte Kleinspechthöhlen 

Schlafplatz wie Bruthöhle bzw. nichts anderes bekannt 

Grauspecht Alte, lichte Wälder, 
reich strukturiertes 

Offenland  

Brutplatz Flugloch ca. 6 x 5,5 cm, Innenraumtiefe 
< 56 cm, Innendurchmesser < 18 cm 

Schlafplatz wie Bruthöhle bzw. nichts anderes bekannt 

Grünspecht Waldrand, 

Streuobstwiesen, 
Feldgehölze, reich 

strukturiertes 
Offenland  

Brutplatz Alte Höhlen (auch von anderen Spechtarten) 

werden bevorzugt  

Neuanlage in Fäulnisherden, Flugloch ca. 

6 cm Durchmesser, Innenraumtiefe 25-
59 cm, Innendurchmesser 15-20 cm 

Schlafplatz Alte Höhlen (auch von anderen Spechtarten) 

werden bevorzugt 
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Art Habitat 
Funktion(en) 

der Höhle 
Ansprüche an den Brutbaum/ Charakteristika 

der Höhle 

Schwarzspecht 

 

Große Wälder mit 

dicken Buchen  

 

Brutplatz Buchen, BHD > 40 cm  

Höhlen am Stamm, freier Anflug 

Flugloch ca. 9 x 12 cm, Innenraumtiefe 35-
65 cm, Innendurchmesser in Höhe der Mulde 

> 25 cm 

Schlafplatz Häufig ehemalige Bruthöhle, die nicht mehr 

optimal gestaltet ist (Ausfaulen, Überwallung 

etc.) 

Sumpfmeise Waldrand, 
Feldgehölze, 

Streuobstwiesen, 
Parks 

Schlaf- und 
Brutplatz 

Kleinhöhlen (Astabbrüche, 
Spechtinitialhöhlen) in morschem Holz, die 

sich durch Hacken erweitern lassen, aber 
auch fertige Höhlen.  

Fäulnishöhlen wenn kein morsches Holz 
vorhanden 

Höhlenform und –größe variiert stark 

Weidenmeise Wälder, Brüchen, 

Sumpf, feuchte 
Gebiete mit 

morschen Gehölzen 

Schlaf- und 

Brutplatz 

Bevorzugt Birke, Weide (Erle, Holunder) 

Selbstgeschlagene Höhlen in morschen 
Stämmen, nur selten werden bestehende 

Höhlen erweitert (Spechtinitialhöhlen) 

Höhlen meist < 1m Höhe am Stamm gelegen 

Flugloch ca. 3 cm Durchmesser (meist etwas 
höher als breit), Innenraumtiefe ca. 15 cm  

4.2.2 Sekundäre Höhlennutzer 

Das Spektrum der sekundären Höhlennutzer unter den Vögel ist groß und umfasst die Familien der 

Enten- und Taubenvögel, der Eulen, Segler, Racken und Sperlingsvögel. Je nach Familie und Art 

unterscheiden sich natürlich auch die Ansprüche an die Höhle (Tab. 3). Die Gruppe der Käuze nutzen 

beispielsweise die Höhlen auf vielfältige Weise: Als Brut- und Schlafplatz, aber auch als Beutespeicher. 

Entsprechend des unterschiedlichen Zweckes werden auch unterschiedliche Höhlen genutzt. Aufgrund 

des begrenzten Höhlenangebots herrscht große Konkurrenz um die vorhandenen Höhlen, sodass die 

Auswahl der Bruthöhle auch immer abhängig vom Höhlenangebot und der Konkurrenz ist. Der 

Halsbandschnäpper kehrt beispielsweise erst Ende April, Anfang Mai aus seinem Überwinterungsgebiet 

jenseits der Sahara zurück und muss sich dann mit den Höhlen begnügen, die ihm seine Konkurrenten 

gelassen haben, so wurden schon Bruten in Höhlen beobachtet, in den nicht alle Jungen Platz hatten 

oder die permanent dem Regen ausgesetzt waren (Glutz von Blotzheim & Bauer 2001). In Versuchen 

mit ausreichendem Höhlenangebot zeigt der Halsbandschnäpper durchaus Vorlieben, so bevorzugt er 

u.a. größere und höher gelegene Höhlen. Je nach Höhlenangebot unterscheidet sich beispielsweise 

auch das Brutverhalten der Stare, die entweder einzeln, im lockeren Verband oder auch in Kolonien 

brüten. Letzteres ist aber eben nur in Gebieten mit hoher (Bunt-) Spechthöhlendichte möglich. Die 
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Populationen der Hohltaube sind abhängig vom Vorkommen des Schwarzspechtes, da sie fast 

ausschließlich Schwarzspechthöhlen zur Brut nutzen.  

Neben den typischen Höhlenbrütern, gibt es auch zahlreiche Arten der Halbhöhlenbrüter, die ebenfalls 

häufig in Baumhöhlen brüten. Zu den Halbhöhlenbrütern gehören beispielsweise Bachstelze, 

Grauschnäpper, Garten- und Hausrotschwanz, Garten- und Waldbaumläufer. In Tab. 3 sind nur die 

Höhlenbrüter aufgeführt.   

Tab. 3: Funktion und Gestalt der Baumhöhlen bei Sekundärhöhlennutzern 

Art Habitat 
Funktion(en) 

der Höhle 
Bevorzugter Höhlentyp/ Charakteristika der 

Höhle 

Blaumeise Nahezu überall wo alter 
Baumbestand zu finden 

ist  

Brut- und 
Schlafplatz 

Bei ausreichendem Höhlenangebot ist keine 
Bevorzugung zu erkennen, sonst meist kleine 
Fluglöcher (≤ 3 cm Durchmesser = Klein- und 

Mittelspechthöhlen) 
bevorzugt größere Höhlen als Kohlmeise 

Dohle Offene und halboffene 
Landschaften , Wälder, 

Parks 

Brut- und 
Schlafplatz 

Brut vorwiegend in Gebäuden, aber auch in 
Baumhöhlen (Eichen, Pappeln) 

Flugloch ≥ 5,5 cm (mind. Buntspechthöhlen-
Größe) 

Feldsperling Offene Landschaften, 
Feldgehölz, Waldrand, 

Siedlungsrand 

Brut- und 
Schlafplatz 

Baumhöhlen jeder Art, 
beschattete Höhlen werden aber gemieden 

Halsband-
schnäpper 

Laubwälder, Parks, 
Gärten, Streuobstwiesen 

Brut- und 
Schlafplatz 

Scheinbar anspruchslos in Höhlenwahl (der 
Halsbandschnäpper kommt sehr spät aus dem 

Überwinterungsgebiet zurück, sodass die 
meisten Höhlen schon besetzt sind) 

bevorzugt hohe Standorte (3-23 m über dem 
Boden) 

Hohltaube Wälder und Parks mit 
Altbaumbestand und 

Vorkommen des 
Schwarzspechtes 

Brut- und 
Schlafplatz 

Schwarzspechthöhlen 
Flugloch 10-20 cm  

Fichten werden gemieden 
in unmittelbarer Nähe zur Höhle muss genug 
Platz für den Ausdrucksflug vorhanden sein  

Kleiber Laubmischwälder, Parks, 
Friedhöfe, Feldgehölz mit 

altem Baumbestand 

Brut- und 
Schlafplatz 

Eichen werden überdurchschnittlich häufig, 
Buchen überdurchschnittlich selten gewählt 

Spechthöhlen, Astabbrüche 

bevorzugt Höhlen an oberer Stammhälfte 
Da Höhleneingang mit Lehm eingeengt werden 

kann, werden nahezu alle Größen des 
Flugloches angenommen 

Nestmulde 10-24 cm Durchmesser 

Kohlmeise Nahezu überall wo 
Gehölze sind (bevorzugt 

in Laub- und 
Mischwäldern) 

Brut- und 
Schlafplatz 

Höhlen variabel, meist im unteren 
Stammbereich (3-6 m),  

durch die Konkurrenz durch größere 
Höhlenbrüter meist kleine Fluglöcher (≤ 3 cm 
Durchmesser = Klein- und Mittelspechthöhlen)  

bevorzugt kleinere Höhlen als Blaumeise 

Mauersegler Ursprünglich Felsbrüter, 
heute Brut in allen Arten 

Brut- und 
Schlafplatz 

in lichten Kronen von Kiefern oder Eichen, Grün- 
Schwarz- und Buntspechthöhlen 
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Art Habitat 
Funktion(en) 

der Höhle 
Bevorzugter Höhlentyp/ Charakteristika der 

Höhle 

von Steinbauten, selten 
in alten Bäumen (in 
Deutschland 1 %) 

 

Rauhfußkauz Große, alte, zusammen-
hängende Wälder 

(Tanne, Fichte, Buche) 
mit freien Jagdflächen 

(Lichtungen, 
Aufforstungsbereiche) 

Brut- und 
Schlafplatz, 
Nahrungs-

depot 

Schwarzspechthöhlen mit freiem Anflug, 
Höhlen mit mehreren Eingängen werden 

bevorzugt 
Flugloch 5-18 cm Durchmesser (mind. 

Buntspechthöhlen-Größe),  
Innenraumtiefe 10-100 cm 

Schellente Stehende Gewässer, 
angrenzend Wald oder 

alter Baumbestand 

Brut- und 
Schlafplatz 

Astlöcher, Schwarzspechthöhlen 
Flugloch 10-25 cm Durchmesser, 

Innenraumtiefe > 45 cm 

Sperlingskauz Naturnaher Nadelwald 
und 

nadelwalddominierter 
Mischwald mit viel Alt- 

und Totholz, Wechsel von 
dichten Gehölzbeständen 

und Freiflächen, gern 
Gewässernähe 

Brutplatz 
(selten 

Schlafplatz ) 

Brutbaum vorzugsweise Fichte, oft kränklich 
oder abgestorben, oft mehrere Höhlen am 

Stamm, dann ist immer die untere die Bruthöhle 
Buntspecht- und Grünspechthöhlen, 
Flugloch 4,3-5,5 cm Durchmesser, 

Innenraumtiefe 21-36 cm,  
Nestmulde 10-19 cm Durchmesser 

Nahrungs-
depot 

Auch kleinere Höhlen als oben beschrieben, 
gelegentlich auch in Hohlräumen unter Dächern 

Star Wälder (nicht im Zentrum 
großer geschlossener 

Wälder), Parks, 
Friedhöfe, Feldgehölz mit 

altem Baumbestand 

Brut- und 
Schlafplatz 

(Bunt-) Spechthöhlen  
Flugloch ≤ 5,5 cm Durchmesser,  

Nestmulde 14-17 cm Durchmesser 
bevorzugt höher gelegene Höhlen 

Steinkauz Offenes, reich 
strukturiertes Gelände: 
Vieh- und Mähweiden, 

Ruderalflächen, 
Kopfweidenbestände, 

Streuobstwiesen 

Brut- und 
Schlafplatz, 
Nahrungs-

depot 

Oft Kopfweiden, Allee- und Obstbäume mit 
freiem Anflug 

Flugloch 6-19 cm Durchmesser (mind. 
Schwarzspechthöhlen-Größe), Innenraumtiefe 

13-130 cm,  
Nestmulde 8-12 cm Durchmesser, in der Regel 

vor Regen- und Lichteinfall geschützt 

Tannenmeise Nadelwald, Mischwald, 
auch Gärten  

Brut- und 
Schlafplatz 

Aufgrund des hohen Konkurrenzdrucks oft 
Bruthöhlen im Boden 

enger Eingang (< 2,5 cm) 

Waldkauz Laub- und Mischwälder, 
Parks Friedhöfe, Alleen, 

Gärten mit altem 
Baumbestand 

Brut- und 
Schlafplatz, 
Nahrungs-

depot 

bevorzugt geräumige Höhlen (größer als 
Schwarzspechthöhlen) in beliebiger Höhe, 

Innenraumtiefe 1,5-3 m 

Wendehals Parks, Friedhöfe, 
Streuobstwiesen, 

Feldgehölz 

Brut- und 
Schlafplatz 

Spechthöhlen, v.a. in Weichhölzern, auch 
schmale Spalten in Obstbäumen 

Flugloch 3,5-5 cm Durchmesser (Mittel- und 
Buntspechthöhlen) 
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4.3 Säugetiere 

4.3.1 Fledermäuse 

Alle europäischen Fledermausarten suchen Baumhöhlen auf, je nach Art ist die Bindung an 

Baumhöhlen unterschiedlich eng und je nach Art variiert die funktionelle Bedeutung der Baumhöhle. 

Große Abendsegler nutzen beispielsweise Baumhöhlen sowohl als Wochenstuben-, Winter-, Paarungs- 

und Männchenquartier. Die Bechsteinfledermaus ist die wohl am engsten an den Wald und an 

Baumhöhlen gebundene Art, verbringt aber ihren Winterschlaf in unterirdischen Höhlen, Stollen etc. 

und, soweit bislang bekannt, nicht in Baumhöhlen. Einige Arten (Großer Abendsegler, Große 

Bartfledermaus, Braunes Langohr etc.) sind regelmäßig in Baumhöhlen nachzuweisen, nutzen aber 

auch Gebäudequartiere. Ebenso suchen Arten, die ihre Wochenstuben ausschließlich in Gebäuden 

haben, zu bestimmten Lebenszyklusabschnitten Baumhöhlen auf. Das Große Mausohr beispielswiese 

sucht als Wochenstubenquartier ausschließlich Gebäude auf (Dachböden), während viele Männchen 

die gesamte Aktivitätsphase über Baumhöhlen aufsuchen und sich auch dort im Herbst mit Weibchen 

paaren. Einige Arten wie die Große und Kleine Hufeisennase, Breitflügelfledermaus, Teichfledermaus, 

Graues Langohr, Nord-, Zweifarb-, Wimper- und Weißrandfledermaus, die ebenfalls in Deutschland 

vorkommen, nutzen Baumhöhlen selten, so dass sie in der folgenden Auflistung (Tab. 4) nicht 

berücksichtigt sind.  

Insgesamt ist eine artspezifische Bindung von Fledermäusen an bestimmte Baumhöhlentypen 

erkennbar (Abb. 20). Je nach Funktion kann eine Baumhöhle von einzelnen Individuen (Männchen, 

Paarungsquartiere) bis hin zu über 1000 Fledermäusen (Winterschlafgesellschaften) besiedelt sein. 
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Abb. 19: Von Fledermäusen genutzte Baumhöhlen: Spalte eines Obstbaumes mit 

Bechsteinfledermaus-Wochenstube (a), Spalte einer Buche mit winterschlafenden Großen 

Abendseglern (b), Buntspechthöhle mit Braunem Langohr (c) und Wasserfledermaus (d) (Fotos: 

Thomas Stephan (b, c), Marko König a, d) 

 

 

 

 

 

 

b a 

c d 
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Abb. 20: Weitere von Fledermäusen genutzte Baumhöhlen: Astabbruch mit Fledermausquartier 

(Braunes Langohr) (a), Spechthöhle in einer Eiche besiedelt durch eine Wochenstube des Kleinen 

Abendseglers (b), vom Specht bearbeitete Spalte mit einer Wochenstube vom Braunen Langohr (c), 

Rindenquartier von Großen Bartfledermäusen (d) und Nymphenfledermaus (e), Spalte mit einer 

Wochenstube der Großen Bartfledermaus (f) sowie Große Bartfledermaus vergesellschaftet mit 

Rauhautfledermaus (g). 
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Tab. 4: Funktion und Gestalt der Baumhöhlen bei regelmäßig in Baumhöhlen zu findenden 

Fledermausarten (* ausgenommen Schwarzspechthöhlen). 

Art Habitat1  Funktion der Höhle 
Bevorzugter Höhlentyp/ 

Charakteristika der Höhle 

Bechsteinfledermaus Laubwälder, 
strukturreiches 

Offenland 
(Streuobstwiesen, 

Gärten etc.) 

Wochenstuben-, 
Männchen- und 

Paarungsquartier 

Spechthöhlen*, seltener Spalten 

Braunes Langohr Wälder, Parks, 
Gärten, 

Streuobstwiesen 

Wochenstuben-, 
Männchen- und 

Paarungsquartier 

Spalten, Astabbrüche, Spechthöhlen* 

Fransenfledermaus Wälder, Parks, 
strukturreiches 

Offenland 
(Streuobstwiesen, 

Viehweiden, 
Bachläufe etc.) 

Wochenstuben-, 
Männchen- und 

Paarungsquartier 

Spalten, Astabbrüche, Spechthöhlen* 

Große Bartfledermaus Wälder, parkartige 
Landschaft 

(Feldgehölze, 
Hecken), Gewässer 

Wochenstuben-, 
Männchen- und 

Paarungsquartier 

Rindenquartiere, Spalten 

Großer Abendsegler Laubwälder, 
Offenland, Parks, 

Gewässer, 
Siedlungsbereiche 

Wochenstuben-, Winter-, 
Männchen- und 

Paarungsquartier 

Spechthöhlen, Spalten, Astabbrüche 

 

Großes Mausohr Wälder, 
Streuobstwiesen, 

Siedlungen 

Männchen- und 
Paarungsquartier 

Spalten, Astabbrüche, Spechthöhlen* 

Kleine Bartfledermaus Siedlungen, Wälder Wochenstuben-, 
Männchen- und 

Paarungsquartier 

Rindenquartiere, Spalten 

Kleiner Abendsegler Laubwälder, 
Offenland, Parks, 
Streuobstwiesen, 
Siedlungsbereiche 

Wochenstuben-, Winter-, 
Männchen- und 

Paarungsquartier 

Spechthöhlen*, Spalten 

Mopsfledermaus Strukturreiche 

Wälder mit 
verschiedener 
Altersklassen, 

Heckengebiete, 
waldnahe Gärten  

Wochenstuben-, 

Männchen- und 
Paarungsquartier 

Rindenquartiere, Spalten 

Mückenfledermaus Auwälder, 
Niederungen, 

Gewässer 

Wochenstuben-, 
Männchen- und 

Paarungsquartier 

Rindenquartiere, Spalten 

Nymphenfledermaus Naturnahe Wälder, 
Gewässer 

Wochenstuben-, 
Männchen- und 

Rindenquartiere, Spalten 

                                                           
1 Die Lebensräume Felshöhlen (für den Winterschlaf) sowie Gebäude (als Wochenstubenquartiere) werden hier 
nicht aufgeführt. 
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Art Habitat1  Funktion der Höhle 
Bevorzugter Höhlentyp/ 

Charakteristika der Höhle 

Paarungsquartier 

Rauhautfledermaus Wälder, Parks, 
Gewässernähe, 

Siedlungen  

Wochenstuben-, Winter-, 
Männchen- und 

Paarungsquartier 

Rindenquartiere, Spalten 

Wasserfledermaus Wälder, Gewässer, 
Parks, 

Streuobstwiesen, 
Siedlungen 

Wochenstuben-, 
Männchen- und 

Paarungsquartier 

Spechthöhlen*, Spalten 

Zwergfledermaus Nahezu alle 
Habitate 

Männchen- und 
Paarungsquartier 

Rindenquartiere, Spalten 

 

4.3.2 Weitere Säugetiere 

Neben den Fledermäusen nutzen auch andere Säugetiere Baumhöhlen. Das Spektrum reicht von 

kleinen und mittelgroßen Nagetieren wie Mäuse, Bilche und Eichhörnchen bis zu größeren Arten wie 

Baummarder und Waschbär, wobei vor allem Letzterer immer häufiger auch im urbanen Raum 

anzutreffen ist. Die Bilche (Gartenschläfer, Siebenschläfer, Haselmaus) verbringen gut die Hälfte des 

Jahres im Winterschlaf, währenddessen sie ihren Stoffwechsel auf ein Minimum reduziert haben. Auch 

im Sommer können die Tiere in einen solchen Lethargiezustand verfallen, um bei ungünstiger 

Witterung oder schlechtem Nahrungsangebot Energie zu sparen. Diese Ruhephasen verbringen 

Schläfer gerne in Baumhöhlen, wo sie von außen völlig unsichtbar und ungestört schlafen. Die 

Nachweise von winterschlafenden Bilchen in Baumhöhlen sind bislang noch selten, oft ziehen sie sich 

für diese lange Zeit in temperaturkonstantere Erdhöhlen zurück. Systematische Kontrollen von 

Baumhöhlen im Winter zeigen jedoch, dass bislang der Anteil von winterschlafenden Haselmäusen in 

Baumhöhlen unterschätzt wird (Vgl. Abb. 32). Waschbär und Baummarder suchen Baumhöhlen zur 

Jungenaufzucht und ganzjährig als Schlafplatz auf. Entsprechend ihrer Größe sind sie auf 

großvolumige Höhlungen angewiesen, wie sie vor allem in alten Bäumen entstehen.   
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Abb. 21: Baumhöhlen bewohnende Säugetiere: Haselmaus alte Schwarzspechthöhle mit Baummarder 

(b) und ein großer Hohlraum mit mehreren Eingängen durch Astabbrüche und Buntspechthöhlen mit 

Eichhörnchen-Kinderstube (c) (Fotos: Marko König, Katharina Schieber).  

 

 

Tab. 5: Funktion und Gestalt der Baumhöhlen bei Säugetieren (ohne Fledermäuse) 

Art Habitat 
Funktion(en) 

der Höhle 
Bevorzugter Höhlentyp/ Charakteristika der 

Höhle 

Baummarder Wälder (bevorzugt 

Nadelwald), dichte 
Heckenstrukturen, 

Buschland 

Schlafplatz, 

Jungenaufzucht 

Alle Arten von Baumhöhlen mit geeigneter 

Größe 

Eichhörnchen Wälder, Parks, Gärten Schlafplatz, 
Jungenaufzucht, 

Winterruhe 

Großvolumigere Höhlen, in denen der Kobel 
gebaut wird 

Gartenschläfer Nadel- und 
Mischwälder mit Fels- 

und 
Gesteinsformationen 

Jungenaufzucht, 
Winterschlafplatz, 

Schlafplatz  

Spechthöhlen, Hohlräume unter Rinde 

Haselmaus Wälder (bevorzugt 
lichte, sonnige 
Laubwälder mit 

ausgeprägter Frucht 
tragender 

Strauchvegetation), 
Parks, 

Streuobstwiesen 

Jungenaufzucht, 
Winterschlafplatz, 

Schlafplatz 

Vermutl. Spechthöhlen 

Siebenschläfer Laub- und 
Mischwälder, Parks, 
Streuobstwiesen mit 

ausreichendem 
Baumhöhlenangebot 

Jungenaufzucht, 
Winterschlafplatz, 

Schlafplatz 

Spechthöhlen, die nicht weit von den ersten 
Ästen entfernt liegen (sodass sie nicht schutzlos 
am Stamm entlang klettern müssen) an Bäumen 

mit strukturierter Rinde (Buchen selten) 

Waldmaus, 
Rötelmaus, 

Gelbhalsmaus 

Wälder Jungenaufzucht, 
Schlafplatz, 

Nahrungsdepot 

Höhlen aller Art 

a b c 



Höhlenbäume im urbanen Raum 

 

44 

Magistrat der Stadt Frankfurt, Umweltamt  
Institut für Tierökologie und Naturbildung 

 

Waschbär Auen- und 
Mischwälder mit 

hohem Anteil 
höhlenreicher 

Altholzbestände und 
Fließgewässern, aber 
auch Gärten, Parks im 

Siedlungsbereich 

Jungenaufzucht, 
Schlafplatz 

Bevorzugung alter Eichen 

 

 

5. Erkennungsmerkmale von besiedelten Höhlenbäumen 

Im folgenden Kapitel werden Beispiele gegeben, wie von außen oder beim Blick in die Höhle erkannt 

werden kann, ob und von welchen Tierarten die Höhle aktuell genutzt wird.  

Dabei ist zu unterscheiden zwischen  

 direkten Hinweisen, die sich durch die Beobachtung der Tiere ergeben und 

 indirekten Hinweisen wie Kotspuren, Federn, Nester etc. 

Viele Tierarten lassen sich von außen nur schwer beobachten, weil sie beispielsweise nachtaktiv sind 

(Bilche, Fledermäuse) oder die Höhle nahezu nie verlassen (Totholzkäfer, Insektenlarven etc.). Auch 

wenn sie schwerer zu interpretieren sind, kommt den indirekten Hinweisen daher ein wesentlich 

höherer Stellenwert zu und gerade für diese sollte der Blick geschärft werden.  

Auch wenn es offensichtliche Hinweise auf die Besetzung von Höhlen gibt, ist ein Großteil der 

besetzten Höhlen von außen und vom Boden aus und zu jeweils unterschiedlichen Jahres- und 

Tageszeiten nicht sofort als besetzt zu erkennen. Sollte eine Höhle also von Maßnahmen betroffen 

sein, muss abgesehen von wenigen offensichtlichen Ausnahmen (z.B. wenn Jungtiere aus der Höhle 

zu hören sind oder Altvögel füttern) in jedem Fall der Blick in die Höhle mithilfe einer Endoskopkamera 

(Vgl. Kap. 7) erfolgen. Die folgenden Seiten sollen helfen, die Tiere und ihre Spuren in der Höhle zu 

erkennen. 
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Abb. 22: Nur selten schaut das Nistmaterial eines Vogels so auffällig aus einer Höhle heraus (a), bei 

genauem Hinsehen kann man aber beispielsweise Scheuerspuren am Höhleneingang erkennen (b) (c). 

Diese zeigen, dass die Höhlen genutzt werden, Rückschlüsse auf die Nutzer lassen sich über solche 

Spuren nur bedingt ziehen (Vgl. auch Abb. 4). 

 

5.1 Insekten 

Für die Erkennung einer Besiedlung durch Insekten können ebenso wie für andere Tierarten direkt die 

Insekten oder deren Larven beobachtet werden. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche indirekte 

Hinweise, die allerdings meist nur von geübten Beobachtern erkannt werden. Hierzu zählen im 

einfachsten Fall die Nester staatenbildender Insekten (Hornisse, Honigbiene) oder Fraßspuren, Kot, 

Bohrgänge oder Fraßmehl von Käfern. Stellvertretend für eine enorme Insektenvielfalt werden im 

Folgenden der Eichenheldbock, der Eremit sowie die Hornisse vorgestellt. 

 

 

 

b a 

c 
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Eichenheldbock 

Direkte Hinweise  

Der Käfer ist nur selten direkt zu beobachten, da er meist nur unter geeigneten warm-feuchten (> 

18°C) Bedingungen in der Abenddämmerung und der Nacht fliegt. Er kann von Anfang Mai bis August 

gefunden werden. Die Larven leben im Splintholz und sind von außen nicht aufzufinden.  

Indirekte Hinweise 

Am auffälligsten sind die großen Bohrlöcher der geschlüpften Käfer zu finden. Sie sind stehend oval 

und haben einen Durchmesser Querdurchmesser von gut einem Zentimeter bei einer Höhe um zwei 

Zentimeter. Bei Löchern im unteren Stammabschnitt ist oftmals Bohrmehl am Fuß des Stammes zu 

finden. 

 

   

Abb. 23: Eichenstamm mit Bohrlöchern des Eichenheldbocks (oben) sowie Detail und Bohrmehl am 

Stammfuß (rechts).  
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Eremit oder Juchtenkäfer 

Direkte Hinweise 

Der Käfer ist nur sehr selten direkt zu beobachten, da er fast ausschließlich in der Mulmhöhle lebt und 

sehr selten aktiv fliegt oder sich am Stamm bewegt. Die im Mulm lebenden Larven sind ebenfalls 

kaum zu finden, es sei denn, der Mulm wird entnommen und untersucht, was nur in Ausnahmefällen 

gemacht werden darf, da der Lebensraum dadurch beeinträchtigt wird.  

Indirekte Hinweise 

Die sichersten indirekten Hinweise einer Besiedlung ergeben sich durch Kotpapillen, die zusammen mit 

dem Mulm der Baumhöhle aus der Höhle rieseln und am Stammfuß liegen. Der Kot kann jedoch mit 

dem Kot anderer Rosenkäferarten verwechselt werden.  

 

  

Abb. 24: Kotpillen und Käferreste des Eremit aus einer Mulmhöhle (links). Mulm mit Kotpillen und 

Puppenwiege des Großen Goldkäfers, der wie der Eremit zur Familie der Blatthornkäfer zählt (Fotos: 

Claus Wurst). 

 

Soziale Insekten 

Direkte Hinweise 

Während der Flugzeit von April/Mai bis Oktober ist die Flugaktivität am Höhleneingang sowohl von 

Bienen als auch Hornissen gut zu beobachten. Bienen verbleiben im Winter in den Waben, während 

Hornissen sterben und die Königin alleine überwintert (meist im Boden). 

Indirekte Hinweise 
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Die Nester sind eindeutig zuzuordnen, wobei die Hornissennester papierartig aus kleinsten Holzspänen 

zusammengesetzt sind (Abb. 25), während Bienenwaben aus Wachs bestehen.  

 

Abb. 25: Offenes „Papier“nest eines Hornissenvolkes mit senkrecht orientierten Wabenzellen in einer 

Obstbaumhöhle.  

 

5.2 Vögel  

Direkte Hinweise 

Vögel nutzen Baumhöhlen in erster Line zur Brut und Jungenaufzucht und als Schlafplatz. In der Zeit 

der Bruthöhlenwahl / des Höhlenbaus (Frühjahr) und Jungenaufzucht (Sommer) kann man mit etwas 

Geduld und wachem Auge relativ gut Vögel an und in den Höhlen beobachten. Während der Brut und 

des Schlafes ist von außen aber kaum zu erkennen, ob sich ein Vogel in einer Baumhöhle aufhält. Bei 

vielen Vogelarten gehört zur Balz die Nistplatzwahl: Meist zeigt das Männchen dem Weibchen 

verschiedene Höhlen indem es sich am Höhleneingang aufhält, hinein schlüpft wieder heraus kommt 

und das ganze immer wieder wiederholt. Entscheidet sich das Weibchen dann für eine Bruthöhle, 

bleibt es länger in der Höhle und „vermisst“ diese von innen und beginnt auch schon bald mit dem 

Nestbau. Bei manchen Arten (z.B. Dohle) wird die Höhle nach der Auswahl vom Höhleneingang aus 

gegenüber Konkurrenten verteidigt. Solches Verhalten ist im Frühjahr gut zu beobachten und zeigt 

zum einen, dass diese Höhlen offensichtlich begehrte Brutplätze sind und aller Wahrscheinlichkeit 

nach in diesem Frühjahr besetzt sein werden.  
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Abb. 26: Zu Brutbeginn (März) ist das auffällige Höhlenzeigen und –besichtigen der Blaumeisen mit 

Balzflügen des Männchens zu beobachten. 

Während der Jungenaufzucht sind Futter eintragende Altvögel zu beobachten und bei genauem 

Hinhören ist aus dem Höhleninneren oft das Betteln der Jungen zu hören (v.a. bei den größeren Arten 

mit ausreichendem Stimmvolumen).  

  

 

Abb. 27: Grauschnäpper (a) und Schwarzspecht (b) bei der Jungenfütterung (Fotos: Thomas 

Stephan). 

Indirekte Hinweise 

Indirekte Hinweise auf einen Besatz der Höhlen sind je nach Art unterschiedlich. Im Folgenden sind 

einige typische Beispiele fotografisch dokumentiert.  

Indirekte Hinweise auf den Besatz durch Vögel gibt es, je nach Art, unterschiedliche. Selten sind sie so 

auffällig wie die Kotspuren der Stare am Höhleneingang oder das auffällige Verengen des 

Einflugloches des Kleibers. Bei dem Blick in die Höhle mit der Endoskopkamera kann man aber noch 

viele weitere indirekte Hinweise auf Vögel entdecken. Vor allem ihre Nester können Aufschluss 

darüber geben, welche Art sich in der Höhle zur Brut eingefunden hat. In einigen Fachbüchern werden 

b a 
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die unterschiedlichen Nester und Eier der unterschiedlichen Arten vorgestellt und Bestimmungshilfen 

gegeben (Vgl. Kap. 7). 

    

Abb. 28: Deutliche Kotspuren am Einflugloch deuten auf eine Besetzung der Höhle durch Stare hin. (a, 

b und c) Wie im ersten Bild zu sehen ist, befinden sich oft auch an Ästen (Anflugwarte) in Höhlennähe 

Kotspuren. Rechts eine Höhle, die vom Kleiber verengt wurde. Um größere Konkurrenten den Zugang 

zur Höhle unmöglich zu machen, verengen Kleiber häufig die Fluglöcher bis nur noch sie hindurch 

passen. Kleineren Konkurrenten (v.a. Meisen) ist der Kleiber überlegen. Zusätzlich zur Verengung des 

Flugloches, „mauert“ der Kleiber auch im Inneren der Höhle: Ritzen, Spalten und Unebenheiten 

werden verklebt, was beim Betrachten des Höhleninneren wie ein Wandputz anmutet. Verwendete 

Materialien sind Erde, vor allem Lehm und bei Trockenheit Dung von Wild und Rindern. In größere 

Spalten können zusätzlich auch Holzstückchen eingelegt werden. Das Material wird, wenn möglich,  in 

nächster Nähe geholt und an der Höhle mit kurzem Druck an die Unterlage geklebt und mit der 

Schnabelspitze durch Klopfen sofort befestigt.  

   

Abb. 29: Nester im Höhleninneren (mit einer Endoskopkamera aufgenommen): Meisennest mit Ei (a), 

Buntspechtnest mit einer Feder, Buntspechtnester bestehen typischer Weise nur aus Holz-

stückchen (b) und ein Moosnest mit einem Unterbau aus trockenen Grashalmen (c). 

 

b a c 
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5.3 Säugetiere 

5.3.1 Fledermäuse 

Direkte Hinweise 

Fledermäuse sind aufgrund ihrer Nachtaktivität sehr schwer erfassbar. In den Sommermonaten zeigen 

sie gegen Ende der Nacht ein auffälliges Schwarmverhalten um die Baumhöhle. Dieses Verhalten kann 

genutzt werden, um besetzte Baumhöhlen zu finden, was jedoch einige Erfahrung voraussetzt. In 

großen Untersuchungsgebieten insbesondere in Wäldern ist die Methode enorm aufwendig und dabei 

wenig zielführend. 

Einige Fledermausarten und hier vor allem die beiden Abendseglerarten geben im Sommer auffällige 

Soziallaute ab, die vom Boden aus mit bloßem Ohr wahrgenommen werden können. Hilfreich ist es, 

wenn ein Fledermausdetektor mitverwendet wird, da v.a. Kolonien kleinerer Arten (z.B. 

Wasserfledermaus) deutlicher hörbar werden. Die akustische Auffälligkeit trifft insbesondere für 

Wochenstubenquartiere sowie Balz- und Paarungsquartiere zu. Im Winter erwachen bei plötzlichen 

Temperaturanstiegen Winterschlafkolonien des großen Abendseglers und sind dann ebenfalls 

lautaktiv. Für die gezielte Suche von Fledermausquartieren erfordert diese Methode viel Erfahrung.  

Die effizienteste Nachweismethode für Baumquartiere von Fledermäuse ist in Wäldern die Telemetrie, 

die jedoch, da sie die Tiere bei falscher Anwendung sehr belastet, nur von erfahrenen Bearbeitern und 

bei besonderen Fragestellungen angewendet werden sollte.  

Effiziente Hinweise auf Fledermäuse im Zuge der Berücksichtigung des Artenschutzes bei der 

Verkehrssicherung ergeben sich beim Einsatz einer Endoskopkamera. Oft hängen die Tiere in engen 

Kluften oder Spalten, sodass der gesamte Höhleninnenraum gründlich untersucht werden muss. 

Besetzte Höhlen sind nicht immer auf den ersten Blick eindeutig, die Bilder der Kamera eindeutig zu 

lesen, muss geübt werden. Bei großvolumigen und stark zerklüfteten Höhlen ist es zudem nicht 

möglich, den gesamten Höhlenraum uneingeschränkt einzusehen, sodass manchmal ein Besatz durch 

Fledermäuse trotz der optischen Kontrolle nicht ausgeschlossen werden kann.  

Die Bestimmung der unterschiedlichen Fledermausarten auf Grundlage von Aufnahmen mit der 

Endoskopkamera erfordert Erfahrung. Wichtige Hinweise geben die Größe und Form der Ohren (Vgl. 

Kap. 7). Ergänzend zu den optischen Hinweisen sind an Höhlen fast immer indirekte Hinweise zu 

finden, die eine eindeutige Besiedlung durch Fledermäuse erkennen lassen.  
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Abb. 30: Baumhöhlenaufnahmen von Fledermäusen, teilweise sind die Tiere sehr gut, teilweise nur 

mit geübtem Blick als solche zu erkennen: Große Abendsegler (a) (b), Bechsteinfledermäuse (c), (e), 

(f) und Große Abendsegler mit kleineren unbestimmten Fledermäusen (d). 

Indirekte Hinweise 

Die eindeutigsten Hinweise auf Fledermäuse in Baumhöhlen ergeben sich durch den Fledermauskot. 

Dieser ist artspezifisch unterschiedlich, grundsätzlich jedoch leicht zwischen den Fingern zu zerreiben, 

wobei die glitzernden Reste der Chitinpanzer der gefressenen Insekten zu erkennen sind. Der 

vergleichsweise gleich große Kot von echten Mäusen besteht aus Pflanzenresten, ist hart und nicht mit 

den Fingern zu zerreiben.  

Im Fledermauskot befinden sich in der Regel auch einzelne Haare der Fledermäuse, die mit Hilfe ihrer 

Feinstruktur unter dem Mikroskop bestimmt werden können.  

An regelmäßig genutzte Höhlen von Fledermäusen kann man am Einflugloch oft dunkle 

Fettablagerungen von den Flügeln der Ein- und ausfliegenden Fledermäuse erkennen. Ebenso können 

auskristallisierter Urin, Kotstreifen sowie ein typischer Geruch auf Fledermäuse hinweisen. Das Fehlen 

solcher Hinweise ist aber keinesfalls ein Ausschlußkriterium für eine Nutzung durch Fledermäuse.  

b a c 

d e f 
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Abb. 31. Fledermauskot (links) ist schwarz oder braun, glitzert oft ein wenig und zerbröselt, wenn 

man ihn mit den Fingern zerreibt. Mit einer Lupe kann man Reste von Insekten (Beine, Fühler, 

Schmetterlingsschuppen) erkennen. Die Dicke beträgt je nach Art 1-2 mm, die Länge meist um 1 cm. 

Einige sind schraubig-gewunden, andere weniger. Unter langjährig genutzten Fledermaushöhlen kann 

ein Guanostreifen entstehen, in den allermeisten Fällen ist er allerdings nicht vorhanden (rechts). 

 

5.3.2 Weitere Säugetiere 

Direkte Hinweise 

Bis auf das Eichhörnchen sind die in Baumhöhlen lebenden Säugetiere dämmerungs- und nachtaktiv 

und daher am Tage schwer zu beobachten. Hier bietet sich wiederum der Einsatz einer 

Endoskopkamera an, um die Tiere in der Höhle nachzuweisen. Während des Winterschlafes rollen sich 

Bilche zusammen oder sind ganz in ihr Nest verkrochen, sodass sie kaum zu sehen oder zu erkennen 

sind. Abb. 32d zeigt beispielsweise eine Haselmaus, die sich in ihrem kugeligen Nest so 

zusammengerollt hat, dass nur noch ihr Schwanz zu sehen ist. Aufgrund der Größe und Struktur des 

Nestes (kugelig, aus Grashalmen) und des buschigen Schwanzes (echte Mäuse haben kahle 

Schwänze) ist es eindeutig, dass es sich bei diesem Tier um eine Haselmaus handelt.  
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Abb. 32: Baumhöhlenaufnahmen von Siebenschläfern (a), (b, (c), Haselmaus (d) und Waldmäusen 

(Apodemus spec.) (e), (f).  

 

Indirekte Hinweise 

Bei den Säugetieren geben häufig Nester, Fraß- und Kotspuren Aufschluss darüber, welche Art die 

Höhlen nutzt. Manchmal sind am Höhleneingang auch Nagespuren zu erkennen. Wie bei den 

indirekten Nachweisen der anderen Tiere auch, erfordert es Erfahrung und die richtige 

Bestimmungsliteratur (vgl. Kap. 7) um solche Spuren zu deuten.  

b a c 

d e f 
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Abb. 33: Kotspuren vom Waschbär (a), Kugeliges Haselmausnest aus Grashalmen in einer Baumhöhle 

(b) und Fraßspuren von Eichhörnchen am Stammfuß und in der Höhle (c), (d), (e). 

 

 

6. Artenschutz in der Praxis der Baumpflege und Verkehrssicherung 

In den vorherigen Kapiteln wurden verschiedene Methoden bzw. Beobachtungshinweise zum 

Nachweise geschützter Arten angesprochen. Je nach Artengruppe und Jahreszeit sind die Methoden 

unterschiedlich geeignet. Tab. 6 gibt eine Übersicht darüber wann und hinsichtlich welcher 

Artengruppe sich welche Methode eignet. Festzuhalten gilt, dass nur dann ausgeschlossen werden 

kann, dass sich Tiere in der Höhle aufhalten, wenn mithilfe einer Endoskopkamera das Höhleninnere 

vollständig eingesehen und kontrolliert werden konnte. Maßnahmen, die dem Höhlenbaumschutz 

vorsorglich Rechnung tragen und so helfen, diesen wertvollen Lebensraum zu schützen und zu 

erhalten, werden im folgenden Kapitel vorgestellt.  

 

 

b a 

d e c 
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Tab. 6: Nachweisbarkeit der Höhlennutzer durch verschiedene Methoden 

Methode und Aufwand 
Insekten Vögel Fledermäuse 

Andere 
Säugetiere2 

F S H W F S H W F S H W F S H W 

! 
Indirekte Hinweise wie 
Kot- und Urinspuren, 

Nistmaterial u.ä. 

                

!! 
Beobachten von Ein- und 

Ausflug, 

Schwarmverhalten 

                

!! 
Verhören von Balz-/ 

Soziallauten, Bettelrufen 

von Jungtieren 

                

!!!! Höhlenkontrolle 

                

F = Frühling, S = Sommer, H = Herbst, W = Winter 

Nachweisbarkeit der Besetzung Aufwand der Methode 

kaum     kaum !  

gering     gering !!  

hoch     hoch !!!  

sehr hoch     sehr hoch !!!!  

 

im
m

e
r 

ta
g
s 

n
a
ch

ts
     

 

6.1 Vorausschauend Planen 

Konflikte zwischen Artenschutz und Verkehrssicherung lassen sich bei einer vorausschauenden 

Planung in hohem Maße vermeiden. Die Vermeidung eines Konfliktes hat nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz oberste Priorität vor jeder anderen Maßnahme, was gerade in der 

juristischen Abwägung eines Vorfalls zu beachten ist.  

Konflikte können vermieden oder gelöst werden, indem beispielsweise Wegeführungen geändert 

werden. Hierbei ist eine Abwägung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse mit den Bedürfnissen der 

Besucher eines Gebietes erforderlich. Am offensichtlichsten können artenschutzrechtliche Konflikte 

vermieden werden, wenn bei der Planung und Gestaltung von Flächen der Artenschutz bedacht wird. 

                                                           
2 Die Angaben beziehen sich auf nachtaktive Säugetiere, da diese bei den baumhöhlenbewohnenden Arten 
überwiegen (Vgl. 0) 
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Es sollten beispielsweise keine Attraktionspunkte unter gefährdeten alten Bäumen oder für den 

Artenschutz besonders relevanten Bäumen installiert werden, wie z.B. Sitzbänke oder Spielgeräte.  

6.2 Baumhöhlenkartierung- und Markierung 

Zur Verbesserung der Schutzbemühungen bei der zukünftigen Baumpflege und -nutzung, bietet es 

sich an, die Baumhöhlen zu kartieren und zu markieren und die potentiell Baumhöhlen nutzenden 

Arten zu erfassen. Durch die Markierung und die Einpflege in das Baumkataster können Höhlenbäume 

schneller als solche erkannt und entsprechend geschützt werden. Eine zusätzliche Markierung hat den 

Vorteil, dass nicht zunächst die Daten zu einem Baum abgefragt werden müssen, sondern dass auf 

den ersten Blick ersichtlich wird, dass es sich bei dem betroffenen Baum um einen Höhlenbaum 

handelt, bei dem bei entsprechenden Maßnahmen gegebenenfalls Konflikte mit dem Artenschutzrecht 

auftreten können.  

   

   

Abb. 34: Markierung von Höhlenbäumen: Mit zur Baumkataster-Plakette (grün) zusätzlichen Plakette 

(silber) im Frankfurter Stadtgebiet (a), mit Forst- oder Industrieedding (Edding 950) (b), mit 

Fledermaus-Plaketten im Nymphenburger Schlosspark in München (c), Habitat-Baum-Plakette (d). Die 

Markierung im Wald variiert je nach Zuständigkeit und Förster, manchmal sind Höhlenbäume mit 

einem Specht gekennzeichnet (e), manchmal mit einem „H“ für Habitatbaum, manchmal mit „HF“ für 

Habitat- und Fledermausbaum (f), manchmal mit „FM“ für Fledermausbaum. 

 

b a c 

d e f 
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Die Kartierung des vorhandenen Artenspektrums hat den Vorteil, dass bei Eingriffen und daraus 

resultierenden Konflikten mit bestimmten Arten, Aussagen zu deren Populationsgröße, den 

Ausweichmöglichkeiten etc. gemacht werden können. So können die Auswirkungen von bestimmten 

Maßnahmen weit besser abgeschätzt werden. 

Zu beachten ist immer, dass alte Daten (älter als 5 Jahre) keine verlässlichen Aussagen zulassen. 

Sowohl Baumhöhlenkartierungen als auch Arterfassungen müssen daher in regelmäßigem Abstand 

wiederholt und ergänzt werden. Untersuchungen in einem Frankfurter ( am Main) Park zeigen die 

enorme Dynamik in der Baumhöhlenentwicklung: Innerhalb von 6 Jahren waren knapp 15 % der 

kartierten Höhlen nicht mehr verfügbar, dafür waren fast vier mal so viele neue Höhlen entstanden,  

die neu markiert und eingemessen werden mussten (ITN 2012). 

6.3 Ergänzung der Prüfprotokolle 

In den aktuellen Leitfäden für Baumpfleger (und verwandte Berufsgruppen) gibt es keine oder nur 

sehr unzureichende Hinweise auf das Artenschutzrecht und die Lebensweise von seltenen Baumhöhlen 

bewohnenden Tierarten. Bei den gängigen Prüfprotokollen spielt der Artenschutz ebenfalls keine Rolle. 

Um den Anforderungen des Artenschutzes gerecht zu werden, muss die Prüfung artenschutz-

rechtlicher Belange fester Bestandteil der Baumkontrolle werden. Den Prüfprotokollen ist ein 

gesonderter Punkt „Artenschutz betroffen“ hinzuzufügen. Dies kann beispielsweise so aussehen wie es 

in Abb. 35 dargestellt ist. Dieses Beispiel wurde auf Grundlage des beispielhaften Kontrollblattes für 

einen Einzelbaum der FLL erstellt (FLL 2010).  
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Abb. 35: Ergänztes Prüfprotokoll für die Einzelbaumkontrolle nach FLL 2010 
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6.4 Beispielhaftes Vorgehen  

Tritt im Zuge von Baumpflege- und/oder Verkehrssicherungsarbeiten der Fall auf, dass an einem 

Höhlenbaum Maßnahmen durchgeführt werden müssen, kann folgendermaßen vorgegangen werden: 
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Anmerkungen zu den einzelnen Punkten: 

Ist beispielsweise ein in seiner Standsicherheit beeinträchtigter Baum zur Fällung vorgesehen, 

können alternative Methoden geprüft werden, die die Standsicherheit durch Entlastung 

wiederherstellen und die Höhle weiterhin erhalten. Solche Alternativen können sein: 

 Astschnitt 

 Kronenreduktion  

 Kappung 

Vor allem in Parks oder andern städtischen Grünanlagen ist 

zudem zu beachten, dass nicht irgendwann nur noch 

Baumruinen das Bild des Parks prägen.  

 

 

 

 

 

 

Eine Kontrolle von Höhlen kann nie vom Boden oder von außen erfolgen, der Blick in die Höhle ist 

dabei unverzichtbar. Dazu eignen sich Endoskopkameras, wie sie häufig im Sanitärbereich eingesetzt 

werden (Produkthinweis in Kap. 7.). Diese Kameras haben einen beweglichen „Schwanenhals“, sodass 

man mit ihnen gut das gesamte Höhleninnere untersuchen kann. Es können außerdem sowohl Bilder 

als auch Videos aufgezeichnet werden. Bei der Höhlenkontrolle muss darauf geachtet werden, dass 

alle Bereiche des Höhleninnenraums ausgeleuchtet werden.  

Ob die Höhle besetzt ist, bezieht sich immer auf besonders oder streng geschützte Arten (Vgl. 

Tab. 1, in Kap. 2). Vorsorglich sollten ebenfalls die Arten der Roten Listen des Bundes und der Länder 

beachtet werden. Ist die Höhle durch andere Arten (z.B. Wald- oder Gelbhalsmaus) besetzt, muss die 

Höhle offen bleiben, der Baum darf aber gefällt bzw. der Ast abgeschnitten werden, solange dies 

schonend geschieht (beispielsweise durch einen Fällbagger).  

Bei großen oder unübersichtlichen Höhlen ist es trotz ausführlicher Kontrolle nicht immer möglich, 

den gesamten Höhleninnenraum zu überblicken. Ist dies der Fall und es weisen frische Spuren (Kot, 

Nester, Eier, intensiver Geruch etc.) auf einen Besatz durch Tiere hin, muss die Höhle Im Weiteren 

wie eine besetzte Höhle behandelt werden.  

Abb. 36: Gekappter Höhlenbaum 

im Randstreifen eines Parks in 

Frankfurt am Main. 
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Die Höhlen werden verschlossen, damit sich bis zur Durchführung der Maßnahmen nicht noch 

Tiere in der Höhle ansiedeln. Zum Verschluss wird am besten zerknülltes Zeitungspapier genommen, 

das sich gut an die Form und Größe des Höhleneingangs anpasst. Zum Schutz gegen Regen und 

Feuchtigkeit wird das Zeitungspapier in Plastiktüten gepackt.  

An dieser Stelle gilt es zu prüfen, ob die Maßnahmen nicht nochmal verschoben werden können. 

Wann die Tiere die Höhle nicht mehr nutzen kommt darauf an, welche Art in welcher Funktion die 

Höhle nutzt. Viele Arten nutzen Baumhöhlen als Schlafplatz und wechseln diese regelmäßig. Handelt 

es sich um den Schlafplatz eines Einzeltieres, ist die Höhle oft schon am nächsten Tag wieder 

unbesetzt. Zu beachten ist, dass Fledermäuse sowie Schläfer nachtaktiv sind und gelegentlich 

Schlafgemeinschaften bilden.  

Tab. 7: Höhlenfunktion und Nutzungsdauer für die unterschiedlichen Baumhöhlenbewohner 

 Frühjahr Sommer Herbst Winter 

Insekten 
Ganzjährige bis mehrjährige Nutzung  es kann nicht mit dem Verlassen der 

Höhle gerechnet werden 

Vögel 

Balz, Nestbau  

vor Nestbau und 

Brutbeginn wird 
die Höhle 

regelmäßig 
verlassen und 

kann dann 

kontrolliert 
werden 

Brut  Höhle 

kann erst nach 

Brutende (je nach 
Art variabel, 

spätestens 
Mitte/Ende 

August) wieder 

kontrolliert 
werden 

Schlafplatz  Höhle wird regelmäßig 

(tags) verlassen und kann dann 
kontrolliert werden 

Fledermäuse 

Schlafplatz  
 regelmäßiger 

Höhlenwechsel, 

sodass die Höhle 
nach wenigen (1-

3) Tagen wieder 
kontrolliert 

werden kann 

Schlafplatz, 

Wochenstube  
 regelmäßiger 

Höhlenwechsel, 

sodass die Höhle 
nach einigen (5-

10) Tagen wieder 

kontrolliert 
werden kann 

Schlafplatz, Balz 
 regelmäßiger 

Höhlenwechsel, 

sodass die Höhle 
nach wenigen (1-

3) Tagen wieder 
kontrolliert 

werden kann 

Winterschlaf  
 Höhle wird erst 

zum Ende des 
Winterschlafs 

verlassen (ca. 
März) und kann 

dann erneut 

kontrolliert 
werden 

andere Säugetiere 

(hier Haselmaus) 

Schlafplatz 
 regelmäßiger 

Höhlenwechsel, 
sodass die Höhle 

nach wenigen 
Tagen wieder 

kontrolliert 

werden kann 

Jungenaufzucht 
 Höhle wird erst 

im Juli/August 

verlassen und 
kann dann wieder 

kontrolliert 
werden 

Winterschlaf  Höhle wird erst gegen 

Mai verlassen und kann dann 
kontrolliert werden 

Sollte das Verschieben der Maßnahmen nicht möglich sein, ist ein Verbotstatbestand nach § 44 

BNatSchG nicht auszuschließen. In jedem Fall muss die örtliche Naturschutzbehörde informiert 

werden. 
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Kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Tiere in der Höhle befinden oder befinden sich 

Tiere in der Höhle, die nach § 7 BNatSchG nicht geschützt sind, muss der Baum schonend gefällt 

werden. Dies kann beispielsweise mithilfe eines Fällbaggers geschehen. Bei zu entfernenden Ästen 

sollten diese abgeschnitten und dann vorsichtig auf dem Boden abgelegt werden.  

Ist die Zeit bis die Tiere die Höhle verlassen absehbar, sind vielleicht Möglichkeiten denkbar wie 

der Baum bzw. der betroffene Ast bis dahin erhalten bleiben kann. Solche Möglichkeiten können sein: 

 Entlastungsschnitte,  

 Kronenreduktion, 

 Kappung, 

 Fixierung am Nachbarbaum, 

 Absperrung sowie Beschilderung des Bereichs, in dem die Verkehrssicherheit vorübergehend 

oder auch dauerhaft nicht gewährleistet ist, 

 Wegesperrung oder Wegeverlegung. 
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Abb. 37: Von Brandkrustenpilz befallenen Buche in 

einem Frankfurter (am Main) Park. Als die Buche wegen 

Gefahr in Verzug gefällt werden sollte, brüteten in einer 

Spechthöhlen Stare. Durch massive Kronenreduktion 

wurde die Buche entlastet und vorsichtshalber zusätzlich 

am Nachbarbaum fixiert. Nach ca. zwei Monaten war 

bei der erneuten Kontrolle die Höhle leer, sodass der 

Baum gefällt werden konnte.    

 

 

 

 

Sollte keine der oben genannten Alternativen möglich sein und die Höhle trotz eines Besatzes durch 

streng oder besonders geschützte Arten nach § 7 BNatSchG entfernt werden müssen, muss unbedingt 

Fachpersonal (Tierökologen, Artenschützer etc.) hinzugezogen werden.  

 

 

 

 

b a c 

d e 
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6.5 Fallbeispiele 

Die folgenden Beispiele geben Möglichkeiten wieder, die in der Baumpflegepraxis sowie in der 

Verpflichtung zur Verkehrssicherung vorkommen. Fachlicher Hintergrund der Lösungsansätze sind die 

tierökologischen Grundlagen sowie die Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorgaben nach §§ 

39, 44, 45 sowie 65, 67 und 69 BNatSchG. Ebenso wird vorausgesetzt, dass eine vorlaufende und 

vorausschauende sorgfältige Prüfung des Sachverhaltes erfolgt ist und eine enge fachliche und 

formalrechtliche Abstimmung mit der jeweiligen Naturschutzbehörde stattfindet (z.B. Prüfung der 

artenschutzrechtlichen Voraussetzungen, artenschutzrechtliche Befreiung uam.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallbeispiel 1: Besetzter Fledermausbaum im Winter 

Finden Sie bei den Baumkontrollen vor einer anstehenden Pflege- oder Fällmaßnahme 

winterschlafende Fledermäuse in einer Baumhöhle ist höchste Vorsicht geboten. Fledermäuse sind im 

Winter in tiefer Lethargie und reaktionsunfähig. Sie nutzen den Tiefschlaf, um die nahrungslose 

Winterzeit zu überleben. Jede Störung kann zur Folge haben, dass die Tiere verhungern. Schnitt- oder 

Fällmaßnahmen können den Tod der Tiere verursachen.  

Hilfestellung zur Vorgehensweise 

 Prüfen Sie, ob der der Baum artenschutzrechtlich relevante Lebensraumstrukturen 

aufweist (Baumhöhlen, Spalten, starkes Totholz, Nester).  

 Prüfen Sie, ob der Baum aktuell genutzt wird oder Hinweise auf eine Nutzung durch 

Tierarten erkennbar sind (z.B. an- und abfliegende Vögel, Kotspuren, Nester, Bohrmehl).   

 Informieren Sie bei einem erkennbaren Hinweis auf besonders oder streng geschützte 

Tierarten die Naturschutzbehörde, holen Sie sich im Konfliktfall oder bei Unsicherheiten 

externen Rat zur Hilfe.  

 Ist der Baum besetzt: Maßnahme muss verschoben werden. Bei „Gefahr im Verzug“ 

externen Rat einholen, Naturschutzbehörde einbinden  und gemeinsam eine Lösung 

finden. 

 Ist der Baum aktuell unbesetzt, weist aber eine geschützte Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

auf: Bitte prüfen, ob die Maßnahme unbedingt erforderlich ist (Vermeidung!) oder ob ein 

Erhalt der Lebensraumstrukturen möglich ist (z.B. Entlastungsschnitt anstelle von Fällung).  

 Binden Sie die Naturschutzbehörde ein und klären das rechtliche Vorgehen (ggfs. 

Voraussetzung für artenschutzrechtliche Ausnahme, Befreiungsantrag uam.).  
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Es gibt zwei Möglichkeiten: 

a. Handelt es sich um eine übliche Pflegemaßnahme (z.B. Entfernung trockener Äste), so stellen sie 

die Arbeiten an dem Baum zurück, bis die Tiere den Baum freiwillig verlassen haben. Jede direkte 

Störung ist zu unterlassen. Der Ausflug ist witterungsabhängig und meist irgendwann im 

Frühjahr. Oft nutzen die Tiere den Baum über den gesamten Winter von Anfang November bis 

zum April. Da es sich bei Winterschlafbäumen um äußerst wichtige Bäume handelt, müssen sie 

prüfen, ob überhaupt eine Baumpflegemaßnahme erforderlich ist. Bitte informieren sie die 

zuständige untere Naturschutzbehörde (UNB) und ziehen sie Fledermauskundler zu Rate. 

b. Ist aufgrund des Zustands des Baumes „Gefahr im Verzug“ muss die Gefahrenstelle im Idealfall 

so lange abgesperrt werden, bis die Tiere den Baum freiwillig verlassen haben. Sie können 

Fledermäuse im Winterschlaf nicht aktiv aus dem Baum bergen. Notfalls muss der Baum 

zusätzlich gesichert werden, um ein Umfallen oder Brechen zu vermeiden. In besonders 

schwierigen Fällen, z.B. wenn die Gefahrenstelle nicht abgesperrt und man nicht den Ausflug 

abwarten werden kann, gibt es individuelle Lösungen, die jedoch nicht ohne Belastung und 

Gefahren für die Tiere sind. Hier ist unbedingt externer fledermauskundlicher Sachverstand 

hinzuzuholen. Denkbar sind im äußersten Notfall z.B. kontrollierte Schnittmaßnahmen mit 

Fällbagger, großzügiges Herausschneiden des Stammstückes mit den Fledermäusen und 

unmittelbares Wiederaufstellen des Stammstückes an Nachbarbäumen.  

 

Fallbeispiel 2: Besetzter Fledermausbaum im Sommer 

Idealerweise werden im Sommer keine Pflegemaßnahmen an Bäumen durchgeführt, es sei denn, sie 

sind für die Erhaltung des Baumes oder die Verkehrssicherung unerlässlich. Entdecken sie 

Fledermäuse in einer Höhlung des Baumes, gibt es folgende Möglichkeiten: 

a. Sie unterlassen die Pflegemaßnahme ganz, warten bis zum Spätherbst oder warten in akuten und 

unaufschiebbaren Fällen mindestens, bis die Tiere den Baum verlassen haben. Im Sommer 

wechseln Fledermäuse im Abstand von wenigen Tagen ihre Tagesschlafplätze in Bäumen. 

Beobachten sie den Baum und die Höhle und stellen sie sicher, dass keine Tiere mehr vorhanden 

sind. Bitte informieren sie die zuständige untere Naturschutzbehörde (UNB) und ziehen sie 

Fledermauskundler zu Rate. 

b. Bei „Gefahr in Verzug“ muss die Gefahrenstelle im Idealfall so lange abgesperrt werden, bis die 

Tiere den Baum freiwillig verlassen haben. Im Sommer sollte dies in annähernd allen Fällen gut 

möglich sein, da die Tiere den Baum nach wenigen Tagen wechseln. Notfalls muss der Baum 

zusätzlich gesichert werden, um ein Umfallen oder Brechen zu vermeiden. Bitte informieren sie 

die zuständige untere Naturschutzbehörde (UNB) und ziehen sie Fledermauskundler zu Rate. 
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Fallbeispiel 3: Aktuell unbesetzter Fledermausbaum 

Sie entdecken vor ihrer Pflege- oder Fällmaßnahme in einer Baumhöhle Fledermauskot, der Baum ist 

jedoch aktuell nicht besetzt. Da Fledermäuse ihre Baumhöhlen immer wiederkehrend und über Jahre 

traditionell nutzen, ist auch der aktuell unbesetzte Baum eine streng geschützte Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte und unbedingt erhaltenswert. Sie müssen zunächst prüfen, ob der Baum bzw. die 

Baumhöhle erhalten werden kann, selbst wenn akut keine Verletzungs- oder Tötungsgefahr für die 

Tiere droht. Nur in sehr begründeten Ausnahmefällen und unter Abwägung aller fachlichen 

Alternativen darf der Baum anschließend entfernt werden.  

 

Fallbeispiel 4: Aktuell besetzter Baum mit Brutvögeln 

a. Ist der Baum als aktuell besetzter Brutbaum bekannt, sind allgemeine Pflegemaßnahmen im 

Sinne von § 39 BNatSchG zu verschieben. Werden die brütenden Vögel während der 

Pflegemaßnahmen entdeckt, müssen sie die Arbeiten unterbrechen, bis die Jungvögel selbständig 

ausgeflogen sind. Jede Störung der brütenden Vögel (gemeint sind alle europäischen 

Vogelarten!) – ob beabsichtigt oder nicht - ist zu vermeiden.  

b. Besteht „Gefahr im Verzug“  muss die Gefahrenstelle im Idealfall so lange abgesperrt werden, bis 

die Tiere den Baum freiwillig verlassen haben. Notfalls muss der Baum zusätzlich gesichert 

werden, um ein Umfallen oder Brechen zu vermeiden. In sehr begründeten Notfallsituationen 

kann es Sonderlösungen, wie z.B. Versetzen einer Baumhöhle mit zu fütternden Jungtieren um 

wenige Meter geben. Solche Sonderlösungen sind jedoch nur mit erfahrener Betreuung möglich. 

Bitte informieren sie die zuständige untere Naturschutzbehörde (UNB) und ziehen sie 

Vogelkundler zu Rate. 

 

Fallbeispiel 5: Unbesetzter Vogelbrutbaum 

Müssen sie eine Pflege- oder Fällmaßnahme an einem Baum durchführen, der erkennbar einen 

Vogelbrutplatz aufweist, das Nest bzw. die Baumhöhle aktuell jedoch unbesetzt ist, so ist folgender 

Sachverhalt zu prüfen: 

a. Ist das Nest einer Vogelart zuzuordnen, die für jede Brut ein neues Nest baut, so kann die 

Maßnahme erfolgen, sofern sichergestellt ist, dass keine Vögel oder Gelege betroffen sind. Die 

allermeisten Vogelarten, die in Parkanlagen und Gärten vorkommen, bauen jährlich ein neues 

Nest. 
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b. Wird der Brutplatz von einem Vogel wiederkehrend genutzt, z.B. nach der Überwinterung, so ist 

der Brutplatz eine geschützte Fortpflanzungs- und Ruhestätte und darf nicht zerstört werden. Wie 

bei einem unbesetzten Fledermausbaum (s.o.) müssen sie zunächst prüfen, ob der Brutplatz, der 

Baum bzw. die Baumhöhle erhalten werden kann, selbst wenn akut keine Verletzungs- oder 

Tötungsgefahr für die Tiere droht. Nur in sehr begründeten Ausnahmefällen und unter Abwägung 

aller fachlichen Alternativen darf der Baum anschließend entfernt werden. Wiederkehrend 

genutzte Brutplätze sind in der Regel aufwendig zu bauende Horste oder Baumhöhlen. 

 

Fallbeispiel 6: Baum mit besonders oder streng geschützten Insektenarten 

Müssen sie eine Pflege- oder Fällmaßnahme an einem Baum durchführen, der von besonders oder 

streng geschützten Insektenarten bewohnt wird, ist für allgemeine Pflegemaßnahmen im Sinne von § 

39 BNatSchG zu prüfen, ob die Maßnahme unterlassen werden kann, um den – oft sehr speziellen - 

Lebensraum der Insekten nicht zu zerstören. Im Falle nicht zu unterlassender Maßnahmen oder gar 

bei „Gefahr im Verzug“ sind folgende Sachverhalte zu prüfen:  

Handelt es sich um soziale Insekten, die Staaten bilden, so muss man idealerweise die Maßnahme 

zeitlich verschieben. Wespenarten und hierzu zählen u.a. Hornissen, verlassen das Nest zum Winter 

hin. Die Königin überwintert und gründet im Folgejahr einen neuen Staat an einem neuen Ort. 

Honigbienen dagegen überwintern in ihrem Nest. In diesem Fall sollte der Neststandort erhalten 

werden. Ist dies nicht möglich, suchen Sie sich bitte externe Hilfe für eine Umsiedlung. 

In Baumhöhlen oder im Totholz lebende Käferarten haben meist eine mehrjährige Entwicklungszeit. 

Hier gilt zunächst die Prüfung, ob die Maßnahme unbedingt erforderlich ist oder ob der Lebensraum 

durch eine geeignete minimierende Maßnahme erhalten werden kann (z.B. Entlastungsschnitt anstelle 

von Fällung). Ist bei „Gefahr im Verzug“ der Baum nicht zu retten, müssen die Käfer relevanten 

Strukturen sorgfältig gesichert werden, z.B. durch großdimensioniertes Ausschneiden des 

Stammstückes und Anbringen an einer geeigneten Stelle in der Nähe. In jedem Fall sollte hierfür 

externer Sachverstand  zu Rate gezogen werden.  

 

Fallbeispiel 7: Gefällter Baum mit aufgefundenen Tieren 

Finden sie trotz aller vorsorgenden Vorgehensweise im Zuge einer Fällmaßnahme Tiere, wie z.B. 

winterschlafende Fledermäuse, Jungvögel oder Käferlarven, so ist unbedingt und unmittelbar 

geschulter Sachverstand durch einen Artexperten erforderlich, um die Tiere sachgemäß zu versorgen. 

Informieren sie sofort die zuständige Naturschutzbehörde. Bitte stellen sie sicher, dass die Tiere bis 

zur weiteren Versorgung nicht weiter zu Schaden kommen (z.B. Ruhenlassen der Arbeit, kein weiteres 
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Aufarbeiten des Stammes, Aufbewahren der Tiere in einem geschützten Behältnis uam.). Sofern die 

Tiere nicht verletzt sind, ist es anzustreben, dass sie sofort oder so zeitnah wie möglich vor Ort wieder 

ausgewildert werden.  
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7. Weiterführende Hinweise 

 

Projekte 

DBU-Projekt „Naturschutz und Denkmalpflege in historischen Parkanlagen“, TU Berlin 

Zitat aus der Internetseite: „Historische Parkanlagen sind bedeutende Bestandteile unseres kulturellen 

Erbes und haben eine herausragende Bedeutung für den Denkmalschutz. Wegen ihrer langen 

Nutzungsgeschichte sind sie häufig auch Schatzkammern biologischer Vielfalt und daher auch für den 

Naturschutz sehr wichtig. Adressaten dieses Internet-Handbuchs, das aus einem Forschungsvorhaben 

resultiert, sind alle, die mit historischen Parkanlagen zu tun haben. Die bereit gestellten Informationen 

sollen Verständnis für Naturschutz-Ziele in historischen Parkanlagen fördern und helfen, diese Ziele in 

eine denkmalgerechte Parkpflege zu integrieren.“ 

http://naturschutz-und-denkmalpflege.projekte.tu-berlin.de/ 

 

Textsammlung Naturschutzrecht, Internationale Abkommen, Verordnungen 

http://www.bfn.de/0506_textsammlung.html 

http://www.bfn.de/0320_gehoelzschnitt.html. 

Lukas, A.; Würsig, T. & Teßmer, D. (2011): Artenschutzrecht. Recht der Natur, Sonderheft 66. HRSG: IDUR e.V., 

BUND e.V. 

Schumacher/Fischer-Hüftle (2011): Bundesnaturschutzgesetz. Kommentar. 2. Auflage, Verlag Kohlhammer. 

 

Informationen zu geschützten Arten 

http://www.wisia.de/ 

http://naturschutz-und-denkmalpflege.projekte.tu-berlin.de/pages/recht/naturschutzrecht/artenschutz/besonders-

und-streng-geschuetzte-arten.php 

Information zum Eremit, Eichenheldbock und Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer 

http://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/30093/osm_ere_end.pdf?command=downloadContent&filename=osm_ere_end.pdf 

http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige/122504 

http://www.hessen-forst.de/naturschutz-artenschutz-steckbriefe,-gutachten-und-hilfskonzepte-zu-ffh-arten-

2294.html 

http://www.totholz.ch/artenportraits/hirschkaefer_DE 
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Claus Wurst (2012): Praxishilfe Geschützte Arten und Wert gebende Strukturen. Praxisfächer. 

Herausgeber: Nürnberger Schule, ISBN: 978–3–00–039393-8 

Gürlich, S. (2010): Die Bedeutung alter Bäume für den Naturschutz – Alt- und Totholz als Lebensraum 

für bedrohte Artengemeinschaften. Jahrbuch der Baumpflege 2009: 189 – 198. 

Petersen, B., Ellwanger, G., Biewald, G., Hauke, U., Ludwig, G., Pretscher, P. Schröder, E. & Axel 

Ssymank (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und 

Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. 

Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Heft 69/Band 1. 

Petersen, B., Ellwanger, G., Bless, R., Boye, P., Schröder, E. & Axel Ssymank (2003): Das europäische 

Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in 

Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Heft 

69/Band 2. 

Trautner, J. (2009): Artenschutz und Umwelthaftung bei Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an 

Gewässern. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (3): 78-82. 

Weih, A. & Königsmark, A. (2011): Artenschutz und Verkehrssicherung im Erholungswald. Konflikte 

und Lösungsmöglichkeiten am Beispiel Fledermausschutz an der Siegmündung bei Bonn. 

Natur und Landschaft 86, Heft 3: 105 – 111. 

Verkehrssicherung 

Breloer, H. (2003): Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen aus rechtlicher und fachlicher Sicht.  

FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (2010): 

Baumkontrollrichtlinien. Richtlinien für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit 

von Bäumen.  

Hilsberg, R. (2011): Rechtsfragen zur Verkehrssicherung in historischen Park- und Gartenanlagen 

unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und des Naturschutzes. Gutachten erstellt im 

Rahmen des DBU-Projekts „Naturschutz und Denkmalpflege in historischen Parkanlagen“ an 

der TU Berlin.  

Download über: http://naturschutz-und-denkmalpflege.projekte.tu-

berlin.de/media/pdf/Hilsberg_Rechtsgutachten_Endv_Nov2011.pdf#page=47 

Endoskopkamera 

Wichtig zur Baumhöhlenkontrolle ist eine Endoskopkamera mit möglichst langem und beweglichem 

Endoskop. Die Kamera sollte wasserdicht sein und nach Möglichkeit über eine Weitwinkel- als auch 
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eine Tele-Kamera verfügen, da die Tele-Kamera einen kleineren Durchmesser hat und damit auch in 

schmalere Spalten eingeführt werden kann.  

Beispiel: dnt Findoo ProfiLine Plus Endoskop-Kamera, bei zahlreichen Anbietern zu bekommen, 

Neupreis ca. 160 €. 
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10. Anhang: Beispiele für die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
Baumhöhlen 
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